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Amtl. Anz. Nr. 42 FREITAG, DEN 30. MAI 2025

BEKANNTMACHUNGEN

Elektronische Aktenführung bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften 
in der Freien und Hansestadt Hamburg

Allgemeine Verfügung der Behörde für Justiz und Verbraucherschutz

Nr. 40/2025

Vom 19.05.2025, Az.: 1454-031.01

Amtl. Anz. S. 977

I.

Auf Grund von § 1 Absatz 1 der Verordnung über die 
elektronische Aktenführung in der Hamburger Justiz 
(HmbEAktFVO) vom 17. Dezember 2019 (HmbGVBl. 
S. 531), geändert am 19. Februar 2020 (HmbGVBl. S. 144), 
in der jeweils geltenden Fassung werden bei den in der 
Anlage 1 HmbEAktFVO genannten Gerichten die Akten in 
den nachfolgend genannten Verfahren ab dem angegebenen 
Datum elektronisch geführt:

I n h a l t :
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Nr. Gericht oder Staatsanwaltschaft Verfahren Datum

1. Landgericht Hamburg Erstinstanzliche Verfahren sowie selbständige Beweisverfah-
ren und selbständige PKH-Verfahren für erstinstanzliche Ver-
fahren der Zivilkammern 8, 13, 16, 28 sowie der Kammer 3 für 
Handelssachen; einschließlich der von anderen Gerichten oder 
Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebe-
nen oder verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Regis-
terzeichen AR geführt werden.

23.9.2020

Erstinstanzliche Verfahren sowie selbständige Beweisverfah-
ren und selbständige PKH-Verfahren für erstinstanzliche Ver-
fahren der Zivilkammer 34; einschließlich der von anderen 
Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehen-
den abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Regis-
terzeichen AR geführt werden.

5.5.2021

Alle weiteren Verfahren der Zivilkammern 8, 13, 16, 28, 34 
sowie der Kammer 3 für Handelssachen; einschließlich der 
Verfahren, die unter dem Registerzeichen AR geführt werden; 
einschließlich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern 
ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiese-
nen Verfahren.

22.6.2022

Erstinstanzliche Verfahren sowie selbständige Beweisverfah-
ren und selbständige PKH-Verfahren für erstinstanzliche Ver-
fahren der Zivilkammern 1, 3, 4, 9, 14, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27 
sowie 35; einschließlich der Verfahren, die unter dem Register-
zeichen AR geführt werden; einschließlich der von anderen 
Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehen-
den abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

22.6.2022

Erstinstanzliche Verfahren sowie selbständige Beweisverfah-
ren und selbständige PKH-Verfahren für erstinstanzliche Ver-
fahren der Zivilkammern 2, 7, 10, 11, 12, 15, 22, 24, 29 sowie 
33; einschließlich der Verfahren, die unter dem Registerzei-
chen AR geführt werden; einschließlich der von anderen 
Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehen-
den abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

7.9.2022

Erstinstanzliche Verfahren sowie selbständige Beweisverfah-
ren und selbständige PKH-Verfahren für erstinstanzliche Ver-
fahren aller weiteren Zivilkammern sowie Kammern für Han-
delssachen; einschließlich der Verfahren, die unter dem Regis-
terzeichen AR geführt werden; einschließlich der von anderen 
Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehen-
den abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren vor dem Güterichter 
nach § 278 Absatz 5 ZPO sowie Verfahren der Kammer für 
Baulandsachen, der Entschädigungs- und Rehabilitations
kammer, der Wiedergutmachungskammer sowie des Wieder-
gutmachungsamtes.

5.10.2022

Alle weiteren Verfahren aller Zivilkammern und Kammern für 
Handelssachen; einschließlich der von anderen Gerichten oder 
Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebe-
nen oder verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren vor dem Güterichter 
nach § 278 Absatz 5 ZPO sowie Verfahren der Kammer für 
Baulandsachen, der Entschädigungs- und Rehabilitations
kammer, der Wiedergutmachungskammer, des Wiedergut
machungsamtes sowie Verfahren, auf die die vor Inkrafttreten 
des Gesetzes zur Reform des Verfahrens in Familiensachen und 
in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
(FFG-RG) geltenden Vorschriften nach Maßgabe des Artikels 
111 Absatz 1 FFG-RG anzuwenden sind.

13.9.2023
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Erst- und zweitinstanzliche Verfahren der Großen Strafkam-
mern 12, 15 und 39, die unter den Registerzeichen KLs oder 
Qs geführt werden, wenn die Akten von der Staatsanwaltschaft 
Hamburg zuvor auf Grund dieser Allgemeinen Verfügung 
elektronisch geführt und gemäß der einschlägigen, für die 
Übermittlung elektronisch geführter Akten geltenden Rechts-
verordnung elektronisch übermittelt wurden.

24.1.2024

Zweitinstanzliche Verfahren der Kleinen Strafkammern 9, 11, 
14 und 16, die unter dem Registerzeichen NBs geführt werden, 
wenn die Akten von der Staatsanwaltschaft Hamburg zuvor auf 
Grund dieser Allgemeinen Verfügung elektronisch geführt 
und gemäß der einschlägigen, für die Übermittlung elektro-
nisch geführter Akten geltenden Rechtsverordnung elektro-
nisch übermittelt wurden.

24.1.2024

Erst- und zweitinstanzliche Verfahren der Großen Strafkam-
mern 2, 4, 21 und 38, wenn die Akten von der Staatsanwalt-
schaft Hamburg zuvor auf Grund dieser Allgemeinen Verfü-
gung elektronisch geführt und gemäß der einschlägigen, für 
die Übermittlung elektronisch geführter Akten geltenden 
Rechtsverordnung elektronisch übermittelt wurden.

1.7.2024

Erst- und zweitinstanzliche Verfahren der Großen Strafkam-
mern 1, 3, 6, 11, 13, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 
35, 36, 40, 41 und 42; wenn jeweils die Akten von der Staats
anwaltschaft Hamburg zuvor auf Grund dieser Allgemeinen 
Verfügung elektronisch geführt und gemäß der einschlägigen, 
für die Übermittlung elektronisch geführter Akten geltenden 
Rechtsverordnung elektronisch übermittelt wurden.

15.9.2024

Sämtliche Verfahren der Großen Strafkammern 10, 14, 17 und 
27 sowie der Kleinen Strafkammern 21, 22 und 23, wenn 
jeweils die Akten von der Staatsanwaltschaft Hamburg oder 
einem anderen Gericht zuvor elektronisch geführt und gemäß 
der einschlägigen, für die Übermittlung elektronisch geführter 
Akten geltenden Rechtsverordnung elektronisch übermittelt 
wurden. 

15.1.2025

Sämtliche Verfahren der Kammer für Baulandsachen; ein-
schließlich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab 
diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen 
Verfahren.

1.6.2025

2. Hanseatisches Oberlandesgericht Sämtliche Verfahren des 2. Zivilsenats, des 13. Zivilsenats, des 
15. Zivilsenats und des Vergabesenats; einschließlich der von 
anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt 
eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind die beim 13. Zivilsenat geführten 
familienrechtlichen Verfahren sowie Verfahren über Anträge 
nach § 101 des Steuerberatungsgesetzes.
Ausgenommen sind ferner die beim 15. Zivilsenat geführten 
Verfahren über Beschwerden nach § 57 Absatz 2 Satz 2 und 
§ 73 Absatz 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen.
Weiter ausgenommen sind die Beschwerden gegen die Ent-
scheidungen des Grundbuchamts nach dem Vierten Abschnitt 
der Grundbuchordnung sowie Beschwerden gegen Entschei-
dungen des Registergerichts nach dem Sechsten Abschnitt der 
Schiffsregisterordnung einschließlich der diese Sachen betref-
fenden Beschwerden und Erinnerungen in Kostensachen; 
diese richten sich nach § 1 Absatz 2 HmbEAktFVO in Verbin-
dung mit der Anlage 2 der HmbEAktFVO.

21.4.2021
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Sämtliche weiteren Verfahren aller Zivilsenate; einschließlich 
der beim 13. Zivilsenat geführten familienrechtlichen Verfah-
ren sowie Verfahren über Anträge nach § 101 des Steuerbera-
tungsgesetzes und der beim 15. Zivilsenat geführten Verfahren 
über Beschwerden nach § 57 Absatz 2 Satz 2 und § 73 Absatz 4 
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen; einschließ-
lich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem 
Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfah-
ren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren des 16. und 17. Zivil
senats, des 2. Kartellsenats, des Senats für Notarsachen, des 
Senats für Baulandsachen, der Senate für Steuerberater- und 
Steuerbevollmächtigtensachen, des Richterdienstsenats sowie 
Verfahren vor dem Güterichter.

1.3.2023

Sämtliche Verfahren aller Senate des Commercial Courts; ein-
schließlich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab 
diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen 
Verfahren.

15.4.2025

3. Amtsgericht Hamburg Sämtliche Verfahren der Abteilungen 4, 8b, 12, 16, 21, 22a, 23a, 
31a, 32, 33a, 36a, 48; einschließlich der von anderen Gerichten 
oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgege-
benen oder verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen M oder AR geführt werden oder die Rechtsbehelfe 
nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten zum Gegenstand 
haben.

5.5.2021

Sämtliche weiteren Verfahren aller Abteilungen für Zivil
sachen; einschließlich der Verfahren, die unter dem Register-
zeichen AR geführt werden; einschließlich der von anderen 
Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehen-
den abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren der Abteilung 62, Ver-
fahren vor dem Güterichter sowie Verfahren, die unter dem 
Registerzeichen M geführt werden, die Rechtsbehelfe nach 
dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten zum Gegenstand 
haben oder die durch den zentralisierten amtsgerichtlichen 
Bereitschaftsdienst bearbeitet werden.

16.11.2022

Sämtliche Verfahren des Familiengerichts; einschließlich der 
von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeit-
punkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die durch den zentrali-
sierten amtsgerichtlichen Bereitschaftsdienst bearbeitet wer-
den sowie Verfahren vor dem Güterichter.

25.1.2023

Sämtliche Verfahren der Abteilung 72 bis 76; einschließlich 
der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem 
Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfah-
ren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen UR oder AR geführt werden.

8.2.2023

Sämtliche Verfahren der Abteilung 71; einschließlich der von 
anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt 
eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Regis-
terzeichen AR geführt werden.

8.2.2023
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Sämtliche Verfahren der Abteilungen für Anträge auf vorläu-
fige Entziehung der Fahrerlaubnis gemäß § 111a Strafprozess-
ordnung (StPO) sowie etwaige in diesem Zusammenhang 
erforderliche Durchsuchungsbeschlüsse, wenn die Akten von 
der Staatsanwaltschaft Hamburg zuvor auf Grund dieser Allge-
meinen Verfügung elektronisch geführt und gemäß der ein-
schlägigen, für die Übermittlung elektronisch geführter Akten 
geltenden Rechtsverordnung elektronisch übermittelt wurden.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die durch den zentrali-
sierten amtsgerichtlichen Bereitschaftsdienst bearbeitet wer-
den.

30.8.2023

Sämtliche Verfahren der Abteilungen 160 bis 169, wenn die 
Akten von der Staatsanwaltschaft Hamburg zuvor auf Grund 
dieser Allgemeinen Verfügung elektronisch geführt und gemäß 
der einschlägigen, für die Übermittlung elektronisch geführter 
Akten geltenden Rechtsverordnung elektronisch übermittelt 
wurden.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die durch den zentrali-
sierten amtsgerichtlichen Bereitschaftsdienst bearbeitet wer-
den.

1.7.2024

Sämtliche Verfahren in Betreuungssachen nach Maßgabe des 
§ 271 FamFG, Unterbringungssachen nach Maßgabe des § 312 
Nummern 1 bis 3 FamFG und betreuungsgerichtlichen Zuwei-
sungssachen nach Maßgabe des § 340 FamFG; einschließlich 
der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem 
Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfah-
ren nach Maßgabe der §§ 312 Nummern 1 bis 3, 340 FamFG.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Regis-
terzeichen AR geführt werden.
Abweichende Regelungen in der Anlage 4 zur HmbEAktFVO 
bleiben unberührt.

17.7.2024

Sämtliche Verfahren der Abteilungen 71, 72 bis 76, 107, 108 
und 109, die unter dem Registerzeichen AR geführt werden; 
einschließlich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern 
ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiese-
nen Verfahren.

9.10.2024

Sämtliche Verfahren der Abteilungen 58, 60, 60a und 60b; ein-
schließlich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab 
diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen 
Verfahren.

20.11.2024

Sämtliche Verfahren der Jugendrichterinnen und Jugendrich-
ter sowie des Jugendschöffengerichts einschließlich der dort 
geführten Ermittlungs- und Vollstreckungsverfahren, wenn 
die Akten von der Staatsanwaltschaft Hamburg oder einem 
Gericht zuvor elektronisch geführt und die Akten gemäß der 
einschlägigen, für die Übermittlung elektronisch geführter 
Akten geltenden Rechtsverordnung elektronisch übermittelt 
wurden.   
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die durch den zentrali-
sierten amtsgerichtlichen Bereitschaftsdienst bearbeitet wer-
den.

15.1.2025

Sämtliche Verfahren der Abteilungen 27 und 29, die unter den 
Registerzeichen M, J, MZ oder AR geführt werden; einschließ-
lich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem 
Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfah-
ren.

22.1.2025

Sämtliche Verfahren der Abteilungen für Zivilsachen, die 
unter dem Registerzeichen M geführt werden; einschließlich 
der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem 
Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfah-
ren.

22.1.2025
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4. Arbeitsgericht Hamburg Sämtliche Verfahren der Kammern 7 und 10; einschließlich 
der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem 
Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfah-
ren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen AR oder Ba geführt werden.

1.10.2021

Sämtliche Verfahren der Kammern 1, 8, 24 und 28; einschließ-
lich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem 
Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfah-
ren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen AR oder Ba geführt werden.

4.4.2022

Sämtliche Verfahren der Kammern 9 und 11; einschließlich 
der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem 
Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfah-
ren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen AR oder Ba geführt werden.

2.5.2022

Sämtliche Verfahren der Kammern 12, 14 und 20; einschließ-
lich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem 
Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfah-
ren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen AR oder Ba geführt werden.

5.9.2022

Sämtliche Verfahren aller übrigen Kammern; einschließlich 
der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem 
Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfah-
ren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen AR oder Ba geführt werden.

4.10.2022
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5. Hamburgisches Oberverwaltungsge-
richt

Sämtliche Verfahren des 1. Senats auf dem Gebiet des Asyl-
rechts, die am 1. November 2021 bei diesem Senat anhängig 
waren oder ab diesem Zeitpunkt eingehen; einschließlich der 
von anderen Gerichten oder Spruchkörpern abgegebenen oder 
verwiesenen Verfahren.

24.1.2022

Alle weiteren Verfahren des 1. Senats, die am 2. Mai 2022 bei 
diesem Senat anhängig sind oder ab diesem Zeitpunkt einge-
hen; einschließlich der von anderen Gerichten oder Spruch-
körpern abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

2.5.2022

Sämtliche Verfahren des 4. Senats, die am 2. Mai 2022 bei die-
sem Senat anhängig sind oder ab diesem Zeitpunkt eingehen; 
einschließlich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern 
abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Regis-
terzeichen Bs geführt werden, sowie sonstige Beschwerdever-
fahren, die sich gegen erstinstanzliche Entscheidungen im 
Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes richten und unter 
dem Registerzeichen So geführt werden.

2.5.2022

Sämtliche Verfahren des 6. Senats, die am 12. September 2022 
bei diesem Senat anhängig sind oder ab diesem Zeitpunkt ein-
gehen; einschließlich der von anderen Gerichten oder Spruch-
körpern abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Regis-
terzeichen Bs geführt werden, sowie sonstige Beschwerdever-
fahren, die sich gegen erstinstanzliche Entscheidungen im 
Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes richten und unter 
dem Registerzeichen So geführt werden.

12.9.2022

Sämtliche Verfahren des 2. Senats, die am 28. September 2022 
bei diesem Senat anhängig sind oder ab diesem Zeitpunkt ein-
gehen; einschließlich der von anderen Gerichten oder Spruch-
körpern abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

28.9.2022

Sämtliche Verfahren des 3. und 5. Senats, die am 5. Dezember 
2022 bei diesen Senaten anhängig sind oder ab diesem Zeit-
punkt eingehen; einschließlich der von anderen Gerichten 
oder Spruchkörpern abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen Bs oder Nc geführt werden, sowie sonstige Beschwer-
deverfahren, die sich gegen erstinstanzliche Entscheidungen 
im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes richten und 
unter dem Registerzeichen So geführt werden.

5.12.2022

Alle weiteren Verfahren des 4. und 6. Senats, die am 25. Januar 
2023 bei diesen Senaten anhängig sind oder ab diesem Zeit-
punkt eingehen; einschließlich der von anderen Gerichten 
oder Spruchkörpern abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

25.1.2023

Alle weiteren Verfahren des 3. und 5. Senats, die am 1. Juni 
2023 bei diesen Senaten anhängig sind oder ab diesem Zeit-
punkt eingehen; einschließlich der von anderen Gerichten 
oder Spruchkörpern abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

1.6.2023

Sämtliche Verfahren aller übrigen Senate, die am 1. Juni 2023 
bei diesen anhängig sind oder ab diesem Zeitpunkt eingehen; 
einschließlich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern 
abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

1.6.2023

6. Finanzgericht Hamburg Sämtliche Verfahren des 6. Senats; einschließlich der von 
anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt 
eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

1.12.2021

Sämtliche Verfahren des 3. und des 5. Senats; einschließlich 
der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem 
Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfah-
ren.

13.6.2022

Sämtliche Verfahren aller übrigen Senate; einschließlich der 
von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeit-
punkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

1.12.2022
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7. Sozialgericht Hamburg Sämtliche Verfahren der Kammern 4, 10, 23, 28, 31, 32, 33, 51; 
einschließlich der von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt 
eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen/Zusatzzeichen SF GR geführt werden.

24.1.2022

Sämtliche Verfahren der Kammern 2, 7, 18, 30, 45, 46, 48 und 
50; einschließlich der von anderen Gerichten ab diesem Zeit-
punkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen/Zusatzzeichen SF GR oder SF AB geführt werden.

13.6.2022

Sämtliche Verfahren der Kammern 5, 8, 11, 15, 17, 22, 24, 26, 
35, 49, 52, 53 und 63; einschließlich der von anderen Gerichten 
ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiese-
nen Verfahren.

7.11.2022

Sämtliche Verfahren der Kammer 64, die ab dem 1. Januar 
2023 bei dieser Kammer eingehen; einschließlich der von 
anderen Gerichten abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

20.1.2023

Sämtliche Verfahren der Kammern 6, 9, 20, 25, 29, 38, 39, 47, 
54, 57, 58 und 59; einschließlich der von anderen Gerichten ab 
diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen 
Verfahren.

6.2.2023

Sämtliche Verfahren der Kammern 21, 34, 37, 41, 42, 55, 56, 60, 
61; einschließlich der von anderen Gerichten ab diesem Zeit-
punkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

27.3.2023

Sämtliche Verfahren der Kammer 65; einschließlich der von 
anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgege-
benen oder verwiesenen Verfahren.

1.4.2023

Sämtliche Verfahren, die unter den Registerzeichen/Zusatz
zeichen SF GR oder SF AB geführt werden.

24.5.2023

Sämtliche Verfahren aller übrigen Kammern; einschließlich 
der von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden 
abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

24.5.2023

8. Landessozialgericht Hamburg Sämtliche Verfahren des 4. Senats; einschließlich der von 
anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgege-
benen oder verwiesenen Verfahren.

24.1.2022

Sämtliche Verfahren des 1. Senats; einschließlich der von 
anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgege-
benen oder verwiesenen Verfahren. 
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen/Zusatzzeichen AR, SF GR oder SF ERI geführt wer-
den, sowie Verfahren betreffend Wahlanfechtungen nach § 6 
des Sozialgerichtsgesetzes in Verbindung mit § 21b Absatz 6 
des Gerichtsverfassungsgesetzes.

24.5.2022

Sämtliche Verfahren des 2., 3. und 5. Senats; einschließlich der 
von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden 
abgegebenen oder verwiesenen Verfahren. 
Verfahren des 1. Senats, die unter den Registerzeichen/Zusatz-
zeichen AR, SF GR oder SF ERI geführt werden sowie Verfah-
ren betreffend Wahlanfechtungen nach § 6 des Sozialgerichts-
gesetzes in Verbindung mit § 21b Absatz 6 des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes; einschließlich der von anderen Gerichten ab 
diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen 
Verfahren.

7.11.2022
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9. Verwaltungsgericht Hamburg Sämtliche Verfahren der Kammern 1 und 10; einschließlich 
der von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden 
abgegebenen oder verwiesenen Verfahren sowie der von ande-
ren Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt bis zum 31.12.2023 
eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

21.2.2022

Sämtliche Verfahren der Kammern 3, 4 und 16; einschließlich 
der von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden 
abgegebenen oder verwiesenen Verfahren sowie der von ande-
ren Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt bis zum 31.12.2023 
eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren nach §§  4, 10 Ver-
einsgesetz und § 32 Absatz 5 Parteiengesetz sowie die vor dem 
1.1.2023 beim Verwaltungsgericht Hamburg eingegangenen 
Verfahren betreffend Angelegenheiten finanzieller Hilfeleis-
tungen im Rahmen staatlicher Hilfsprogramme zur Abmilde-
rung der Folgen der COVID-19-Pandemie („Corona-Sofort
hilfen“).

22.8.2022

Sämtliche Verfahren der Kammern 5, 8, 9 und 21; einschließ-
lich der von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehen-
den abgegebenen oder verwiesenen Verfahren sowie der von 
anderen Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt bis zum 
31.12.2023 eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Ver-
fahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren der Kammer 21, die 
unter dem Registerzeichen B oder BE geführt werden.

15.12.2022

Sämtliche Verfahren der Kammern 14, 15 und 17; einschließ-
lich der von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehen-
den abgegebenen oder verwiesenen Verfahren sowie der von 
anderen Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt bis zum 
31.12.2023 eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Ver-
fahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren der Kammer 14, die 
unter dem Registerzeichen B oder BE geführt werden.

29.3.2023

Sämtliche Verfahren der Fachkammer 23, die am 29. März 
2023 bei dieser Fachkammer anhängig sind oder ab diesem 
Zeitpunkt eingehen; einschließlich der von anderen Gerichten 
abgegebenen oder verwiesenen Verfahren sowie der von ande-
ren Spruchkörpern bis zum 31.12.2023 eingehenden abgegebe-
nen oder verwiesenen Verfahren.

29.3.2023

Sämtliche Verfahren der Kammern 2, 6, 11 und 20; einschließ-
lich der von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehen-
den abgegebenen oder verwiesenen Verfahren sowie der von 
anderen Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt bis zum 
31.12.2023 eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Ver-
fahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren der Kammer 11, die 
unter dem Registerzeichen Z oder ZE geführt werden sowie die 
Verfahren der Kammer 20, die unter dem Registerzeichen Z, 
ZE, B oder BE geführt werden.

17.5.2023

Sämtliche Verfahren der Kammern 7, 13 und 19; einschließ-
lich der von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehen-
den abgegebenen oder verwiesenen Verfahren sowie der von 
anderen Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt bis zum 
31.12.2023 eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Ver-
fahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren der Kammer 19, die 
unter dem Registerzeichen Z oder ZE geführt werden.

18.10.2023

Sämtliche Verfahren aller übrigen Kammern; einschließlich 
der von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden 
abgegebenen oder verwiesenen Verfahren. 

1.1.2024
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Sämtliche Verfahren, die unter dem Registerzeichen B oder BE 
geführt werden; einschließlich der von anderen Gerichten ab 
diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen 
Verfahren.

15.11.2024

10. Amtsgericht Hamburg-Altona Sämtliche Verfahren des Familiengerichts; einschließlich der 
von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeit-
punkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

2.3.2022

Sämtliche Verfahren der Abteilungen für Zivilsachen; ein-
schließlich der Abteilungen für Wohnungseigentumssachen; 
einschließlich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern 
ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiese-
nen Verfahren.

16.11.2022

Sämtliche Verfahren in Betreuungssachen nach Maßgabe des 
§ 271 FamFG, Unterbringungssachen nach Maßgabe des § 312 
FamFG, betreuungsgerichtlichen Zuweisungssachen nach 
Maßgabe des § 340 FamFG und Freiheitsentziehungssachen 
nach Maßgabe des § 415 FamFG; einschließlich der von ande-
ren Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt einge-
henden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren nach Maß-
gabe der §§ 312, 340, 415 FamFG.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Regis-
terzeichen AR geführt werden.
Abweichende Regelungen in der Anlage 4 zur HmbEAktFVO 
bleiben unberührt.

8.5.2024

Sämtliche Verfahren in Zwangsversteigerungssachen nach 
dem Ersten Abschnitt Zweiter Titel des ZVG und Zwangsver-
waltungssachen nach dem Ersten Abschnitt Dritter Titel des 
ZVG; einschließlich der von anderen Gerichten oder Spruch-
körpern ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder 
verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Regis-
terzeichen AR geführt werden.

8.5.2024

Sämtliche Verfahren der Abteilung 306, die unter dem Regis-
terzeichen AR geführt werden, sowie sämtliche Verfahren der 
Abteilungen 309 und 313; jeweils einschließlich der von ande-
ren Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt einge-
henden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

9.10.2024

Sämtliche Verfahren der Jugendrichterinnen und Jugendrich-
ter sowie des Jugendschöffengerichts einschließlich der dort 
geführten Ermittlungs- und Vollstreckungsverfahren, wenn 
die Akten von der Staatsanwaltschaft Hamburg oder einem 
Gericht zuvor elektronisch geführt und die Akten gemäß der 
einschlägigen, für die Übermittlung elektronisch geführter 
Akten geltenden Rechtsverordnung elektronisch übermittelt 
wurden.

15.1.2025

11. Amtsgericht Hamburg-Wandsbek Sämtliche Verfahren in Betreuungs-, Unterbringungs- und 
Freiheitsentziehungssachen nach Maßgabe der §§ 271, 312 und 
415 FamFG; einschließlich der von anderen Gerichten oder 
Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebe-
nen oder verwiesenen Verfahren nach § 312 und § 415 FamFG.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Regis-
terzeichen AR geführt werden.
Abweichende Regelungen in der Anlage 4 zur HmbEAktFVO 
bleiben unberührt.

7.12.2022

Sämtliche Verfahren der Abteilungen für Zivilsachen ein-
schließlich der Abteilungen für Wohnungseigentumssachen 
sowie sämtliche Verfahren des Familiengerichts; einschließ-
lich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem 
Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfah-
ren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Regis-
terzeichen M geführt werden.

14.6.2023
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Sämtliche Verfahren in betreuungsgerichtlichen Zuweisungs-
sachen nach Maßgabe des § 340 FamFG; einschließlich der 
von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeit-
punkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Regis-
terzeichen AR geführt werden.

3.7.2024

Sämtliche Verfahren in Zwangsversteigerungssachen nach 
dem Ersten Abschnitt Zweiter Titel des ZVG und Zwangsver-
waltungssachen nach dem Ersten Abschnitt Dritter Titel des 
ZVG; einschließlich der von anderen Gerichten oder Spruch-
körpern ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder 
verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Regis-
terzeichen AR geführt werden.

3.7.2024

Sämtliche Verfahren der Abteilungen 704, 704a, 705, 706, 707, 
708, die unter dem Registerzeichen AR geführt werden, sowie 
sämtliche Verfahren der Abteilungen 709, 790 und 791; jeweils 
einschließlich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern 
ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiese-
nen Verfahren.

9.10.2024

Sämtliche Verfahren der Jugendrichterinnen und Jugendrich-
ter sowie des Jugendschöffengerichts einschließlich der dort 
geführten Ermittlungs- und Vollstreckungsverfahren, wenn 
die Akten von der Staatsanwaltschaft Hamburg oder einem 
Gericht zuvor elektronisch geführt und die Akten gemäß der 
einschlägigen, für die Übermittlung elektronisch geführter 
Akten geltenden Rechtsverordnung elektronisch übermittelt 
wurden.

15.1.2025

12. Amtsgericht Hamburg-St. Georg Sämtliche Verfahren der Abteilungen für Zivilsachen ein-
schließlich der Abteilungen für Wohnungseigentumssachen 
sowie sämtliche Verfahren des Familiengerichts; einschließ-
lich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem 
Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfah-
ren.

8.2.2023

Sämtliche Verfahren der Abteilungen für Erwachsenenstrafsa-
chen, wenn die Akten von der Staatsanwaltschaft Hamburg 
zuvor auf Grund dieser Allgemeinen Verfügung elektronisch 
geführt und gemäß der einschlägigen, für die Übermittlung 
elektronisch geführter Akten geltenden Rechtsverordnung 
elektronisch übermittelt wurden.
Des Weiteren sämtliche Verfahren zum Registerzeichen BwR, 
soweit das der Verurteilung zugrunde liegende gerichtliche 
Verfahren elektronisch geführt wird.  
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die durch den zentrali-
sierten amtsgerichtlichen Bereitschaftsdienst bearbeitet wer-
den, Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) sowie 
Verfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG).

8.11.2023

Sämtliche Verfahren in Betreuungssachen nach Maßgabe des 
§ 271 FamFG, Unterbringungssachen nach Maßgabe des § 312 
FamFG, betreuungsgerichtlichen Zuweisungssachen nach 
Maßgabe des § 340 FamFG und Freiheitsentziehungssachen 
nach Maßgabe des § 415 FamFG; einschließlich der von ande-
ren Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt einge-
henden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren nach Maß-
gabe der §§ 312, 340, 415 FamFG.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Regis-
terzeichen AR geführt werden.
Abweichende Regelungen in der Anlage 4 zur HmbEAktFVO 
bleiben unberührt.

3.7.2024
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Sämtliche Verfahren in Zwangsversteigerungssachen nach 
dem Ersten Abschnitt Zweiter Titel des ZVG und Zwangsver-
waltungssachen nach dem Ersten Abschnitt Dritter Titel des 
ZVG; einschließlich der von anderen Gerichten oder Spruch-
körpern ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder 
verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Regis-
terzeichen AR geführt werden.

3.7.2024

Sämtliche Verfahren der Abteilungen 994, 995, 995a, 996, 996a, 
997, 997a, 998, 998a, 999, 999a, die unter dem Registerzeichen 
AR geführt werden, sowie sämtliche Verfahren der Abteilun-
gen 929 und 970; jeweils einschließlich der von anderen 
Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehen-
den abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

23.10.2024

Sämtliche Verfahren der Jugendrichterinnen und Jugendrich-
ter sowie des Jugendschöffengerichts einschließlich der dort 
geführten Ermittlungs- und Vollstreckungsverfahren, wenn 
die Akten von der Staatsanwaltschaft Hamburg oder einem 
Gericht zuvor elektronisch geführt und die Akten gemäß der 
einschlägigen, für die Übermittlung elektronisch geführter 
Akten geltenden Rechtsverordnung elektronisch übermittelt 
wurden.

15.1.2025

13. Landesarbeitsgericht Hamburg Sämtliche Verfahren der Kammern 1 und 3; einschließlich der 
von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden 
abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen AR oder SHa geführt werden.

16.1.2023

Sämtliche Verfahren aller übrigen Kammern; einschließlich 
der von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden 
abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen AR oder SHa geführt werden.

13.2.2023

14. Amtsgericht Hamburg-Bergedorf Sämtliche Verfahren der Abteilungen für Zivilsachen ein-
schließlich der Abteilungen für Wohnungseigentumssachen, 
sämtliche Verfahren des Familiengerichts sowie der Abteilung 
für Landwirtschaftssachen; einschließlich der von anderen 
Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehen-
den abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Regis-
terzeichen M geführt werden.

26.4.2023

Sämtliche Verfahren in Betreuungssachen nach Maßgabe des 
§ 271 FamFG, Unterbringungssachen nach Maßgabe des § 312 
FamFG, betreuungsgerichtlichen Zuweisungssachen nach 
Maßgabe des § 340 FamFG und Freiheitsentziehungssachen 
nach Maßgabe des § 415 FamFG; einschließlich der von ande-
ren Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt einge-
henden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren nach Maß-
gabe der §§ 312, 340, 415 FamFG.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Regis-
terzeichen AR geführt werden.
Abweichende Regelungen in der Anlage 4 zur HmbEAktFVO 
bleiben unberührt.

17.7.2024

Sämtliche Verfahren in Zwangsversteigerungssachen nach 
dem Ersten Abschnitt Zweiter Titel des ZVG und Zwangsver-
waltungssachen nach dem Ersten Abschnitt Dritter Titel des 
ZVG; einschließlich der von anderen Gerichten oder Spruch-
körpern ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder 
verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Regis-
terzeichen AR geführt werden.

17.7.2024
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Sämtliche Verfahren der Abteilungen 420, 421, 422, 423, die 
unter den Registerzeichen AR, II, XI oder Pk geführt werden 
oder die Entscheidungen über Anordnungen von Fixierungen 
nach den Hamburgischen Justiz- und Maßregelvollzugsgeset-
zen zum Gegenstand haben, sowie sämtliche Verfahren der 
Abteilung 407; jeweils einschließlich der von anderen Gerich-
ten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehenden 
abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

23.10.2024

Sämtliche Verfahren der Jugendrichterinnen und Jugendrich-
ter sowie des Jugendschöffengerichts einschließlich der dort 
geführten Ermittlungs- und Vollstreckungsverfahren, wenn 
die Akten von der Staatsanwaltschaft Hamburg oder einem 
Gericht zuvor elektronisch geführt und die Akten gemäß der 
einschlägigen, für die Übermittlung elektronisch geführter 
Akten geltenden Rechtsverordnung elektronisch übermittelt 
wurden.

15.1.2025

15. Amtsgericht Hamburg-Blankenese Sämtliche Verfahren der Abteilungen für Zivilsachen ein-
schließlich der Abteilungen für Wohnungseigentumssachen 
sowie sämtliche Verfahren des Familiengerichts; einschließ-
lich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem 
Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfah-
ren.

26.4.2023

Sämtliche Verfahren in Betreuungssachen nach Maßgabe des 
§ 271 FamFG, Unterbringungssachen nach Maßgabe des § 312 
FamFG, betreuungsgerichtlichen Zuweisungssachen nach 
Maßgabe des § 340 FamFG und Freiheitsentziehungssachen 
nach Maßgabe des § 415 FamFG; einschließlich der von ande-
ren Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt einge-
henden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren nach Maß-
gabe der §§ 312, 340, 415 FamFG.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Regis-
terzeichen AR geführt werden.
Abweichende Regelungen in der Anlage 4 zur HmbEAktFVO 
bleiben unberührt.

22.5.2024

Sämtliche Verfahren in Zwangsversteigerungssachen nach 
dem Ersten Abschnitt Zweiter Titel des ZVG und Zwangsver-
waltungssachen nach dem Ersten Abschnitt Dritter Titel des 
ZVG; einschließlich der von anderen Gerichten oder Spruch-
körpern ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder 
verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Regis-
terzeichen AR geführt werden.

22.5.2024

Sämtliche Verfahren der Abteilungen 561, 562, 563, 564, 565, 
die unter dem Registerzeichen AR geführt werden, sowie sämt-
liche Verfahren der Abteilungen 571, 591, 592, 599; jeweils 
einschließlich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern 
ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiese-
nen Verfahren.

23.10.2024

Sämtliche Verfahren der Jugendrichterinnen und Jugendrich-
ter sowie des Jugendschöffengerichts einschließlich der dort 
geführten Ermittlungs- und Vollstreckungsverfahren, wenn 
die Akten von der Staatsanwaltschaft Hamburg oder einem 
Gericht zuvor elektronisch geführt und die Akten gemäß der 
einschlägigen, für die Übermittlung elektronisch geführter 
Akten geltenden Rechtsverordnung elektronisch übermittelt 
wurden.

15.1.2025

16. Amtsgericht Hamburg-Harburg Sämtliche Verfahren der Abteilungen für Zivilsachen, sämtli-
che Verfahren des Familiengerichts sowie der Abteilung für 
Landwirtschaftssachen; einschließlich der von anderen 
Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehen-
den abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren vor dem Güterichter.

26.4.2023
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Sämtliche Verfahren in Zwangsversteigerungssachen nach 
dem Ersten Abschnitt Zweiter Titel des ZVG und Zwangsver-
waltungssachen nach dem Ersten Abschnitt Dritter Titel des 
ZVG; einschließlich der von anderen Gerichten oder Spruch-
körpern ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder 
verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Regis-
terzeichen AR geführt werden.

22.5.2024

Sämtliche Verfahren in Betreuungssachen nach Maßgabe des 
§ 271 FamFG, Unterbringungssachen nach Maßgabe des § 312 
FamFG, betreuungsgerichtlichen Zuweisungssachen nach 
Maßgabe des § 340 FamFG und Freiheitsentziehungssachen 
nach Maßgabe des § 415 FamFG; einschließlich der von ande-
ren Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt einge-
henden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren nach Maß-
gabe der §§ 312, 340, 415 FamFG.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Regis-
terzeichen AR geführt werden.
Abweichende Regelungen in der Anlage 4 zur HmbEAktFVO 
bleiben unberührt.

11.9.2024

Sämtliche Verfahren der Abteilungen 609 und 610a sowie 
sämtliche Verfahren der Abteilungen 671a, 671b, 672, 673, 674, 
675, 676, 677, 678 und 679, die unter dem Registerzeichen AR 
geführt werden; einschließlich der von anderen Gerichten 
oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgege-
benen oder verwiesenen Verfahren.

20.11.2024

Sämtliche Verfahren der Jugendrichterinnen und Jugendrich-
ter sowie des Jugendschöffengerichts einschließlich der dort 
geführten Ermittlungs- und Vollstreckungsverfahren, wenn 
die Akten von der Staatsanwaltschaft Hamburg oder einem 
Gericht zuvor elektronisch geführt und die Akten gemäß der 
einschlägigen, für die Übermittlung elektronisch geführter 
Akten geltenden Rechtsverordnung elektronisch übermittelt 
wurden oder die Vollstreckungsersuchen gemäß der einschlä-
gigen, für die Übermittlung von elektronischen Dokumenten 
geltenden Rechtsverordnung elektronisch übermittelt wurden.

15.1.2025

17. Amtsgericht Hamburg-Barmbek Sämtliche Verfahren der Abteilungen für Zivilsachen ein-
schließlich der Abteilungen für Wohnungseigentumssachen 
sowie sämtliche Verfahren des Familiengerichts; einschließ-
lich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem 
Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfah-
ren.

14.6.2023

Sämtliche Verfahren in Betreuungssachen nach Maßgabe des 
§ 271 FamFG, Unterbringungssachen nach Maßgabe des § 312 
FamFG, betreuungsgerichtlichen Zuweisungssachen nach 
Maßgabe des § 340 FamFG und Freiheitsentziehungssachen 
nach Maßgabe des § 415 FamFG; einschließlich der von ande-
ren Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt einge-
henden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren nach Maß-
gabe der §§ 312, 340, 415 FamFG.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Regis-
terzeichen AR geführt werden.
Abweichende Regelungen in der Anlage 4 zur HmbEAktFVO 
bleiben unberührt.

8.5.2024

Sämtliche Verfahren in Zwangsversteigerungssachen nach 
dem Ersten Abschnitt Zweiter Titel des ZVG und Zwangsver-
waltungssachen nach dem Ersten Abschnitt Dritter Titel des 
ZVG; einschließlich der von anderen Gerichten oder Spruch-
körpern ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder 
verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Regis-
terzeichen AR geführt werden.

8.5.2024
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Sämtliche Verfahren der Abteilungen 860, 861, 862, 863, 863a, 
863b, 864, 865, 866, 867, 868, 869, die unter dem Registerzei-
chen AR geführt werden, sowie sämtliche Verfahren der Abtei-
lungen 870 und 873; jeweils einschließlich der von anderen 
Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehen-
den abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

9.10.2024

Sämtliche Verfahren der Jugendrichterinnen und Jugendrich-
ter sowie des Jugendschöffengerichts einschließlich der dort 
geführten Ermittlungs- und Vollstreckungsverfahren, wenn 
die Akten von der Staatsanwaltschaft Hamburg oder einem 
Gericht zuvor elektronisch geführt und die Akten gemäß der 
einschlägigen, für die Übermittlung elektronisch geführter 
Akten geltenden Rechtsverordnung elektronisch übermittelt 
wurden.

15.1.2025

18. Hamburgischer Berufsgerichtshof 
für die Heilberufe

Sämtliche Verfahren, die zum 1. Juni 2023 bei dem Hamburgi-
schen Berufsgerichtshof für die Heilberufe anhängig sind oder 
ab diesem Zeitpunkt eingehen; einschließlich der von anderen 
Gerichten abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

1.6.2023

19. Staatsanwaltschaft Hamburg Sämtliche Verfahren der Abteilungen 10 und 11 einschließlich 
der von anderen Staatsanwaltschaften ab dem genannten Zeit-
punkt in diese Abteilungen übernommenen Verfahren, die 
unter den Registerzeichen Js, UJs oder AR geführt werden und 
bei denen auf Grund des Tatortes oder eines der Tatorte (§ 9 
Strafgesetzbuch) die örtliche Zuständigkeit des Amtsgerichts 
Hamburg-St. Georg gegeben wäre; einschließlich der aus den 
genannten Verfahren resultierenden Vollstreckungsverfahren 
und Verfahren zur Durchführung eines Täter-Opfer-Aus-
gleichs.
Hiervon ausgenommen sind Bußgeldsachen sowie Rechtshilfe-
verfahren.

1.9.2023

Sämtliche Verfahren der Abteilungen 12, 13, 21, 22 und 23 
einschließlich der von anderen Staatsanwaltschaften ab dem 
genannten Zeitpunkt in diese Abteilungen übernommenen 
Verfahren, die unter den Registerzeichen Js, UJs oder AR 
geführt werden und bei denen auf Grund des Tatortes oder 
eines der Tatorte (§ 9 Strafgesetzbuch) die örtliche Zuständig-
keit des Amtsgerichts Hamburg-St. Georg gegeben wäre; ein-
schließlich der aus den genannten Verfahren resultierenden 
Vollstreckungsverfahren und Verfahren zur Durchführung 
eines Täter-Opfer-Ausgleichs. 
Hiervon ausgenommen sind Bußgeldsachen sowie Rechtshilfe-
verfahren.

1.3.2024

Sämtliche Verfahren der Abteilung 20 einschließlich der von 
anderen Staatsanwaltschaften ab dem genannten Zeitpunkt in 
diese Abteilung übernommenen Verfahren, die unter den 
Registerzeichen Js, UJs oder AR geführt werden und bei denen 
auf Grund des Tatortes oder eines der Tatorte (§ 9 Strafgesetz-
buch) die örtliche Zuständigkeit des Amtsgerichts Ham-
burg-St. Georg gegeben wäre; einschließlich der aus den 
genannten Verfahren resultierenden Vollstreckungsverfahren 
und Verfahren zur Durchführung eines Täter-Opfer-Aus-
gleichs. 
Hiervon ausgenommen sind Bußgeldsachen sowie Rechtshilfe-
verfahren.

1.5.2024
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Sämtliche Verfahren der Abteilung 66, die unter den Register-
zeichen Js, UJs oder AR wegen
1. � Straftaten gemäß §§ 211, 212, 213, 216, 221 Absatz 3, 222 

oder 227 Strafgesetzbuch (StGB), 
2. � Straftaten, die mit den in Nummer 1 genannten Straftaten 

im Zusammenhang stehen, oder 
3. � sonstiger Straftaten, deren Verfolgung aus den in den Num-

mern 1 und 2 genannten Verfahren resultiert, 
geführt werden, sofern die jeweilige Straftat nach dem 30. Juni 
2024 begangen wird; einschließlich der von anderen Staatsan-
waltschaften ab dem genannten Zeitpunkt in diese Abteilung 
übernommenen Verfahren; einschließlich der aus den genann-
ten Verfahren resultierenden Vollstreckungsverfahren und 
Verfahren zur Durchführung eines Täter-Opfer-Ausgleichs. 
Hiervon ausgenommen sind Bußgeldsachen sowie Rechtshilfe-
verfahren.

1.7.2024

Sämtliche Verfahren gegen zur Tatzeit erwachsene Täter der 
Abteilung 67 einschließlich der von anderen Staatsanwalt-
schaften ab dem genannten Zeitpunkt in diese Abteilung über-
nommenen Verfahren, die unter den Registerzeichen Js, UJs 
oder AR geführt werden und bei denen auf Grund des Tatortes 
oder eines der Tatorte (§ 9 Strafgesetzbuch) die örtliche Zustän-
digkeit des Amtsgerichts Hamburg-St. Georg gegeben wäre; 
einschließlich der aus den genannten Verfahren resultierenden 
Vollstreckungsverfahren und Verfahren zur Durchführung 
eines Täter-Opfer-Ausgleichs. 
Hiervon ausgenommen sind Bußgeldsachen sowie Rechtshilfe-
verfahren.

1.8.2024

Sämtliche Verfahren gegen zur Tatzeit erwachsene Täter der 
Abteilung 65 einschließlich der von anderen Staatsanwalt-
schaften ab dem genannten Zeitpunkt in diese Abteilung über-
nommenen Verfahren, die unter den Registerzeichen Js, UJs 
oder AR geführt werden; einschließlich der aus den genannten 
Verfahren resultierenden Vollstreckungsverfahren und Verfah-
ren zur Durchführung eines Täter-Opfer-Ausgleichs. 
Hiervon ausgenommen sind Bußgeldsachen sowie Rechtshilfe-
verfahren.

1.8.2024

Sämtliche Verfahren gegen zur Tatzeit erwachsene Täter der 
Abteilungen 60 und 61 einschließlich der von anderen Staats-
anwaltschaften ab dem genannten Zeitpunkt in diese Abteilun-
gen übernommenen Verfahren, die unter den Registerzeichen 
Js, UJs oder AR geführt werden und bei denen auf Grund des 
Tatortes oder eines der Tatorte (§ 9 Strafgesetzbuch) die örtli-
che Zuständigkeit des Amtsgerichts Hamburg-St. Georg gege-
ben wäre; einschließlich der aus den genannten Verfahren 
resultierenden Vollstreckungsverfahren und Verfahren zur 
Durchführung eines Täter-Opfer-Ausgleichs. 
Hiervon ausgenommen sind Bußgeldsachen sowie Rechtshilfe-
verfahren.

1.9.2024

Sämtliche Verfahren gegen zur Tatzeit erwachsene Täter der 
Abteilung 62 einschließlich der von anderen Staatsanwalt-
schaften ab dem genannten Zeitpunkt in diese Abteilung über-
nommenen Verfahren, die unter den Registerzeichen Js, UJs 
oder AR geführt werden; einschließlich der aus den genannten 
Verfahren resultierenden Vollstreckungsverfahren und Verfah-
ren zur Durchführung eines Täter-Opfer-Ausgleichs. 
Hiervon ausgenommen sind Bußgeldsachen sowie Rechtshilfe-
verfahren.

1.9.2024
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Sämtliche Verfahren der Hauptabteilung IV einschließlich der 
von anderen Staatsanwaltschaften ab dem genannten Zeit-
punkt in diese Hauptabteilung übernommenen Verfahren, die 
unter den Registerzeichen Js, UJs oder AR geführt werden; 
einschließlich der aus den genannten Verfahren resultierenden 
Vollstreckungsverfahren und Verfahren zur Durchführung 
eines Täter-Opfer-Ausgleichs. 
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die ausschließlich 
gegen Erwachsene geführt werden, Bußgeldsachen sowie 
Rechtshilfeverfahren.

15.1.2025

Sämtliche Verfahren der Abteilungen 30, 32, 33 und 34 ein-
schließlich der von anderen Staatsanwaltschaften ab dem 
genannten Zeitpunkt in diese Abteilungen übernommenen 
Verfahren, die unter den Registerzeichen Js, UJs oder AR 
geführt werden und bei denen auf Grund des Tatortes oder 
eines der Tatorte (§ 9 Strafgesetzbuch) die örtliche Zuständig-
keit des Amtsgerichts Hamburg-St. Georg gegeben wäre; ein-
schließlich der aus den genannten Verfahren resultierenden 
Vollstreckungsverfahren und Verfahren zur Durchführung 
eines Täter-Opfer-Ausgleichs. 
Hiervon ausgenommen sind Bußgeldsachen sowie Rechtshilfe-
verfahren.

1.4.2025

Sämtliche Verfahren der Abteilungen 35 und 53 einschließlich 
der von anderen Staatsanwaltschaften ab dem genannten Zeit-
punkt in diese Abteilung übernommenen Verfahren, die unter 
den Registerzeichen Js, UJs oder AR geführt werden, ein-
schließlich der aus den genannten Verfahren resultierenden 
Vollstreckungsverfahren und Verfahren zur Durchführung 
eines Täter-Opfer-Ausgleichs. 
Hiervon ausgenommen sind Bußgeldsachen sowie Rechtshilfe-
verfahren.

1.4.2025

20. Generalstaatsanwaltschaft Hamburg Sämtliche Verfahren der Abteilungen II und III, die abwei-
chend von der AV Nr. 6/2023 vom 30. März 2023 (HmbJVBl. 
4/2023, S. 221) bis zum 31. Dezember 2023 weiterhin unter den 
Registerzeichen Zs, Ss oder OBL gemäß der Aktenordnung in 
der bis zum 31. Dezember 2022 geltenden Fassung und ab dem 
1. Januar 2024 unter den Registerzeichen Zs, SRs, GWs, HEs 
oder GVAs geführt werden, wenn die Akten von der vorlegen-
den Stelle zuvor auf Grund dieser Allgemeinen Verfügung 
elektronisch geführt und gemäß der einschlägigen, für die 
Übermittlung elektronisch geführter Akten geltenden Rechts-
verordnung elektronisch übermittelt wurden.
Hiervon ausgenommen sind Rechtsbeschwerdeverfahren nach 
§ 87j des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Straf-
sachen (IRG) sowie Verfahren auf Grund eines Antrags auf 
Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 87k IRG.

1.9.2023

21. Hamburgisches Berufsgericht für die 
Heilberufe

Sämtliche Verfahren; einschließlich der von anderen Gerich-
ten ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder ver-
wiesenen Verfahren.

1.1.2024
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II.

Auf Grund von § 1 Absatz 1 Sätze 4 und 5 HmbEAkt-
FVO werden bei den in der Anlage 1 HmbEAktFVO 
genannten Gerichten und Staatsanwaltschaften Akten, die 
in Papierform angelegt wurden, in den nachfolgend genann-
ten Verfahren ab dem angegebenen Stichtag oder Ereignis 
elektronisch weitergeführt:

Nr. Gericht oder Staatsanwaltschaft Verfahren, in denen gemäß § 1 Absatz 1 
Sätze 4 und 5 HmbEAktFVO die 
elektronische Weiterführung der in 
Papierform angelegten Akten angeordnet 
wird

Stichtag oder Ereignis, 
ab dem die elektronische 
Weiterführung gemäß § 1 
Absatz 1 Sätze 4 und 5 
HmbEAktFVO 
angeordnet wird

1. Amtsgericht Hamburg-Wandsbek Sämtliche am Stichtag in Papierform angeleg-
ten Verfahren gemäß § 271 des Gesetzes über 
das Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts-
barkeit (FamFG); einschließlich der von 
anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab 
diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen 
oder verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die 
unter dem Registerzeichen AR geführt wer-
den.

7.12.2022
Bei nach dem Stichtag von 
anderen Gerichten oder 
Spruchkörpern eingehen-
den abgegebenen oder ver-
wiesenen Verfahren tritt 
an Stelle des obigen 
Datums das Datum des 
Eingangs bei der jeweili-
gen Abteilung.

2. Amtsgericht Hamburg-Altona Sämtliche am Stichtag in Papierform angeleg-
ten Verfahren gemäß § 271 FamFG; ein-
schließlich der von anderen Gerichten oder 
Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt einge-
henden abgegebenen oder verwiesenen Ver-
fahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die 
unter dem Registerzeichen AR geführt wer-
den.

8.5.2024
Bei nach dem Stichtag von 
anderen Gerichten oder 
Spruchkörpern eingehen-
den abgegebenen oder ver-
wiesenen Verfahren tritt 
an Stelle des obigen 
Datums das Datum des 
Eingangs bei der jeweili-
gen Abteilung.

3. Amtsgericht Hamburg-Barmbek Sämtliche am Stichtag in Papierform angeleg-
ten Verfahren gemäß § 271 FamFG; ein-
schließlich der von anderen Gerichten oder 
Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt einge-
henden abgegebenen oder verwiesenen Ver-
fahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die 
unter dem Registerzeichen AR geführt wer-
den.

8.5.2024
Bei nach dem Stichtag von 
anderen Gerichten oder 
Spruchkörpern eingehen-
den abgegebenen oder ver-
wiesenen Verfahren tritt 
an Stelle des obigen 
Datums das Datum des 
Eingangs bei der jeweili-
gen Abteilung.

4. Amtsgericht Hamburg-Blanke-
nese

Sämtliche am Stichtag in Papierform angeleg-
ten Verfahren gemäß § 271 FamFG; ein-
schließlich der von anderen Gerichten oder 
Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt einge-
henden abgegebenen oder verwiesenen Ver-
fahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die 
unter dem Registerzeichen AR geführt wer-
den.

22.5.2024
Bei nach dem Stichtag von 
anderen Gerichten oder 
Spruchkörpern eingehen-
den abgegebenen oder ver-
wiesenen Verfahren tritt 
an Stelle des obigen 
Datums das Datum des 
Eingangs bei der jeweili-
gen Abteilung.

5. Amtsgericht Hamburg-St. Georg Sämtliche am Stichtag in Papierform angeleg-
ten Verfahren gemäß § 271 FamFG; ein-
schließlich der von anderen Gerichten oder 
Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt einge-
henden abgegebenen oder verwiesenen Ver-
fahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die 
unter dem Registerzeichen AR geführt wer-
den.

3.7.2024
Bei nach dem Stichtag von 
anderen Gerichten oder 
Spruchkörpern eingehen-
den abgegebenen oder ver-
wiesenen Verfahren tritt 
an Stelle des obigen 
Datums das Datum des 
Eingangs bei der jeweili-
gen Abteilung.
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6. Amtsgericht Hamburg-Bergedorf Sämtliche am Stichtag in Papierform angeleg-
ten Verfahren gemäß § 271 FamFG; ein-
schließlich der von anderen Gerichten oder 
Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt einge-
henden abgegebenen oder verwiesenen Ver-
fahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die 
unter dem Registerzeichen AR geführt wer-
den.

17.7.2024
Bei nach dem Stichtag von 
anderen Gerichten oder 
Spruchkörpern eingehen-
den abgegebenen oder ver-
wiesenen Verfahren tritt 
an Stelle des obigen 
Datums das Datum des 
Eingangs bei der jeweili-
gen Abteilung.

7. Amtsgericht Hamburg Sämtliche am Stichtag in Papierform angeleg-
ten Verfahren gemäß § 271 FamFG; ein-
schließlich der von anderen Gerichten oder 
Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt einge-
henden abgegebenen oder verwiesenen Ver-
fahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die 
unter dem Registerzeichen AR geführt wer-
den.

17.7.2024
Bei nach dem Stichtag von 
anderen Gerichten oder 
Spruchkörpern eingehen-
den abgegebenen oder ver-
wiesenen Verfahren tritt 
an Stelle des obigen 
Datums das Datum des 
Eingangs bei der jeweili-
gen Abteilung.

8. Amtsgericht Hamburg-Harburg Sämtliche am Stichtag in Papierform angeleg-
ten Verfahren gemäß § 271 FamFG; ein-
schließlich der von anderen Gerichten oder 
Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt einge-
henden abgegebenen oder verwiesenen Ver-
fahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die 
unter dem Registerzeichen AR geführt wer-
den.

11.9.2024
Bei nach dem Stichtag von 
anderen Gerichten oder 
Spruchkörpern eingehen-
den abgegebenen oder ver-
wiesenen Verfahren tritt 
an Stelle des obigen 
Datums das Datum des 
Eingangs bei der jeweili-
gen Abteilung.

9. Verwaltungsgericht Hamburg Sämtliche in Papierform angelegte Verfahren 
aller Kammern, in denen ein Rechtsmittel-
band elektronisch geführt und nach dem 
Stichtag an das Verwaltungsgericht zurückge-
geben wird. 
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die in 
der ersten Instanz noch nicht erledigt sind 
(vgl. § 6 der Anordnung über die Erhebung 
von statistischen Daten in der Verwaltungsge-
richtsbarkeit) oder vom Hamburgischen 
Oberverwaltungsgericht an das Verwaltungs-
gericht zurückverwiesen werden.

1.6.2025
Bei nach dem Stichtag 
zurückgegebenen Verfah-
ren tritt an die Stelle des 
obigen Datums das Da- 
tum an dem das Rechts-
mittelband nach Erledi-
gung der Rechtsmittel
instanz(en) beim Verwal-
tungsgericht eingeht.

10. Sozialgericht Hamburg Sämtliche in Papierform angelegte Verfahren 
aller Kammern, in denen ein Rechtsmittel-
band elektronisch geführt und nach dem 
Stichtag an das Sozialgericht zurückgegeben 
wird. 
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die in 
der ersten Instanz noch nicht erledigt sind 
(vgl. § 6 der Anordnung über die Erhebung 
von statistischen Daten in der Sozialgerichts-
barkeit) oder vom Landessozialgericht Ham-
burg an das Sozialgericht zurückverwiesen 
werden.

1.6.2025
Bei nach dem Stichtag 
zurückgegebenen Verfah-
ren tritt an die Stelle des 
obigen Datums das Da- 
tum an dem das Rechts-
mittelband nach Erledi-
gung der Rechtsmittel
instanz(en) beim Sozialge-
richt eingeht.

III.

Diese Allgemeine Verfügung tritt am 1. Juni 2025 in 
Kraft. Zum selben Zeitpunkt wird die Allgemeine Verfü-
gung der Behörde für Justiz und Verbraucherschutz Nr. 
10/2020 vom 20. August 2020, Az.: 1454-031.01 (Amtl. Anz. 
S. 1769), in der geltenden Fassung aufgehoben.

Hamburg, den 19. Mai 2025

Die Behörde für Justiz und Verbraucherschutz
Amtl. Anz. S. 977
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Ungültigkeitserklärung eines Dienstsiegels
Das Dienstsiegel (3,5 cm) mit kleinem hamburgischem 

Wappen und der Umschrift: „Schule Schnuckendrift 
+ Hamburg +“ wurde entwendet und wird ab dem 21. Mai 
2025 für ungültig erklärt.

Hamburg, den 22. Mai 2025

Die Behörde für Schule und Berufsbildung
Amtl. Anz. S. 996

Planfeststellungsverfahren für den Neubau 
der A 26 Hafenpassage Hamburg,  

AS HH-Hohe Schaar – AD Süderelbe 
(Abschnitt 6c, VKE 7053, Station: km 
5+840,895 bis 10+032,835) und den 

Ausbau der A 1 im Bereich AD Süderelbe  
(VKE 7142, Station: km 0+000 bis 1+312 

[Betriebs-km 155+889 bis 154+852]),  
1. Planänderung, Auslegung der 
geänderten Planunterlagen sowie 

Unterrichtung nach §§ 22 Absatz 1, 19 des 
Gesetzes über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
Die Autobahn GmbH des Bundes (Vorhabenträgerin), 

vertreten durch die DEGES Deutsche Einheit Fernstraßen-
planungs- und -bau GmbH, hat für das vorstehende Vorha-
ben bei der als Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde 
zuständigen Behörde für Wirtschaft und Innovation die 
Planfeststellung gemäß § 17 des Bundesfernstraßengesetzes 
(FStrG) in Verbindung mit § 73 des Hamburgischen Ver-
waltungsverfahrensgesetzes (HmbVwVfG) beantragt.

Hintergrund des Vorhabens ist der beabsichtigte Neu-
bau der Bundesautobahn A 26 Hafenpassage Hamburg vom 
Autobahnkreuz (AK) Hamburg (HH)-Hafen an der A 7 bis 
zum Autobahndreieck (AD) Süderelbe an der A 1. Das vor-
liegend beantragte Vorhaben umfasst den dritten Bau
abschnitt der A 26 Hafenpassage Hamburg (Abschnitt 6c, 
VKE 7053). Zudem umfasst das Vorhaben den achtstreifi-
gen Ausbau der derzeit sechsstreifigen A 1 (VKE 7142) auf 
dem nunmehr rund 1,037 km langen Abschnitt unmittelbar 
nördlich und südlich des geplanten AD HH-Süderelbe.

Der vorliegend verfahrensgegenständliche, rund 4,2 km 
lange Abschnitt 6c soll südlich der im Rahmen des 
Abschnitts 6b, VKE 7052, geplanten Anschlussstelle (AS) 
HH-Hohe Schaar bei km 5+840,895 beginnen und an der 
A 1 am zukünftigen AD Süderelbe (bisher AS HH-Still-
horn) enden. Das geplante Vorhaben wird wesentlich durch 
eine etwa 2,2 km lange Hochstraße, einen Tunnel mit 
anschließenden Trogstrecken sowie eine Dammlage im 
Bereich der A 1 geprägt. Mit Beginn des Abschnitts 6c im 
Hafengebiet soll die Trasse zunächst in südlicher Richtung 
als Hochstraße verlaufen und in dieser Form auch über den 
Reiherstieg auf die Elbinsel Wilhelmsburg geführt werden. 
Nach Überquerung der AS HH-Kornweide soll die Hoch-
straße über einen West-Süd-Abzweig A 26/B 75 an die B 75 
(Wilhelmsburger Reichsstraße) angebunden werden. Im 
Bereich dieses Knotenpunktes soll die Trasse über eine 
Rampe zunächst in einen Trog und dann unter der vorhan-
denen Bahntrasse in einem 1474 m langen Tunnel geführt 
werden, der neben den bestehenden Bahnanlagen im weite-
ren Verlauf die Wohnbebauung am Katenweg sowie den 

Bereich Finkenriek südlich der Kornweide einschließlich 
des Friedhofs Finkenriek unterqueren soll. Im Bereich der 
heute bestehenden AS HH-Stillhorn soll der Tunnel nach 
Unterquerung der A 1 enden. Hier soll das AD Süderelbe 
zur Anbindung der A 26 Hafenpassage Hamburg an die A 1 
entstehen und die vorhandene AS HH-Stillhorn in den 
Bereich der Otto-Brenner-Straße verlegt werden. Zusätz-
lich soll auf einem nunmehr rund 1,037 km langen Abschnitt 
unmittelbar nördlich und südlich des geplanten AD 
HH-Süderelbe ein achtstreifiger Ausbau der derzeit sechs-
streifigen A 1 erfolgen (VKE 7142).

Mit dem Vorhaben einschließlich der Umweltmaßnah-
men (z. B. landschaftspflegerische Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen) einhergehen werden bau-, anlage- und 
betriebsbedingte Beeinträchtigungen sowohl des Vorhaben-
bereichs als auch benachbarter Bereiche und baulicher 
Anlagen durch unmittelbare Inanspruchnahme (z. B. 
Grunderwerb oder bauzeitliche Flächennutzungen) oder 
mittelbare Auswirkungen (z. B. durch Schalleinwirkungen). 
Für die Herstellung der Kompensationsmaßnahmen wer-
den Flächen im Wilhelmsburger Osten und nun auch in 
Altengamme-Borghorst und Kirchwerder beansprucht. 
Diverse vorhandene Anlagen, darunter auch Wohnhäuser, 
werden umzubauen oder abzubrechen sein.

Das Vorhaben bedarf nach § 6 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in Verbindung 
mit Anlage 1 des UVPG, Nummer 14.3 (Bau einer Bundes-
autobahn), einer Umweltverträglichkeitsprüfung. Die 
Umweltverträglichkeitsprüfung wird im Zuge des Planfest-
stellungsverfahrens von der Planfeststellungsbehörde vor-
genommen werden.

Über die Zulässigkeit des Vorhabens entscheidet die 
Planfeststellungsbehörde durch Planfeststellungsbeschluss.

Das Planfeststellungsverfahren läuft gegenwärtig. Die 
Planunterlagen samt den Unterlagen über die Umweltaus-
wirkungen wurden vom 29. März 2021 bis zum 28. April 
2021 gemäß § 3 Absatz 1 des Planungssicherstellungsgeset-
zes (PlanSiG) im Internet veröffentlicht und haben im 
gleichen Zeitraum als zusätzliches Informationsangebot 
gemäß § 3 Absatz 2 PlanSiG zur Einsicht ausgelegen.

Anschließend wurden von der Vorhabenträgerin die 
eingegangenen Stellungnahmen und Einwendungen bear-
beitet. Der unter anderem hieraus resultierende Ände-
rungsantrag wurde bei der Planfeststellungsbehörde einge-
reicht. Bei den geänderten Unterlagen und den Unterlagen 
über die Umweltauswirkungen nach §§ 19 Absatz 2, 22 
Absatz 1 UVPG, die der Planfeststellungsbehörde mit dem 
Änderungsantrag vorgelegt wurden, handelt es sich insbe-
sondere um folgende Unterlagen:

–	 Überarbeitung und Aktualisierung des Erläuterungs
berichts, unter anderem auf Grund bautechnischer 
Anpassungen, sowie der Verkürzung der Baustrecke 
VKE 7142 im hier beantragten Bereich,

–	 Überarbeitung des Artenschutzfachbeitrages, insbeson-
dere auf Grund von Aktualisierungen und Ergänzungen 
von Kartierungen,

–	 Aktualisierung und Ergänzung der Landschaftspflegeri-
schen Begleitplanung einschließlich der Maßnahmen-
blätter,

–	 Aktualisierung der FFH-Verträglichkeitsprüfungen 
„Hamburger Unterelbe“ und „Heuckenlock Schweens-
sand“,

–	 Ergänzung um die FFH-Vorprüfung „Borghorster Elb-
landschaft“, auf Grund von Kompensationsmaßnahmen 
im Bezirk Bergedorf (Altengamme-Borghorst),
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–	 Überarbeitung des UVP-Berichts, insbesondere Ergän-
zung des Schutzguts „Klima“ um die Betrachtung des 
Globalklimas und der Treibhausgasemissionen,

–	 Überarbeitung des Fachbeitrages Wasserrahmenricht
linie und Integration des Chloridgutachtens,

–	 Rechnerische Fortschreibung der Projektprognose 2030 
mit aktualisierten Regionaldaten für den Prognosehori-
zont 2035 sowie Berechnung der verkehrsbedingten 
CO2-Emissionen,

–	 Aktualisierung und Anpassung von Grunderwerbs
verzeichnis und Grunderwerbsplan an die geänderte 
Planung,

–	 Überarbeitung der Schalltechnischen Untersuchung, 
insbesondere Anpassung der Lärmschutzmaßnahmen.

Wegen der Einzelheiten der Änderungen wird auf die 
geänderten Planunterlagen sowie auf die Zusammenfassung 
der Unterlage U00_PAE verwiesen.

Die Auslegung des Plans und der Unterlagen nach § 19 
Absatz 2 UVPG, aus denen sich Art und Umfang der Ände-
rungen der zuvor bereits ausgelegten Planunterlagen und 
Unterlagen über die Umweltauswirkungen ergeben, wird 
gemäß § 17a Absatz 3 FStrG durch die Veröffentlichung der 
Unterlagen auf der Internetseite der Planfeststellungs
behörde unter der Adresse

https://www.hamburg.de/bwi/pfv

in der Zeit vom 2. Juni 2025 bis zum 1. Juli 2025 bewirkt.

Auf Verlangen eines Beteiligten wird diesem eine leicht 
zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt. 
Das Verlangen ist während der Dauer der Beteiligung an die 
Planfeststellungsbehörde zu richten (per Post an die 
Behörde für Wirtschaft und Innovation, Alter Steinweg 4, 
20459 Hamburg, per E-Mail an Planfeststellungsbehoerde@
bwi.hamburg.de oder telefonisch unter 040/4 28 41 - 14 15).

Einwendungen und Stellungnahmen 
nach § 73 Absätze 4 und 8 HmbVwVfG in Verbindung 

mit § 21 Absätze 2, 4 und 5 UVPG

Jeder, dessen Belange durch die Änderungen des Vorha-
bens berührt werden, kann bis einen Monat nach Ablauf 
der Auslegungsfrist Einwendungen gegen die Änderungen 
des Plans erheben.

Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendun-
gen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrecht
lichen Titeln beruhen. Vereinigungen, die auf Grund einer 
Anerkennung nach anderen Rechtsvorschriften befugt 
sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung 
gegen den Planfeststellungsbeschluss einzulegen, können 
innerhalb der vorgenannten Frist Stellungnahmen zu den 
Änderungen des Plans abgeben. Mit Ablauf der vorgenann-
ten Frist sind auch diese Stellungnahmen ausgeschlossen.

Äußerungen nach §§ 21, 22 Absatz 1 UVPG

Die betroffene Öffentlichkeit kann sich im Rahmen der 
Beteiligung zu den Umweltauswirkungen der Änderungen 
des Plans äußern. Diese erneute Beteiligung der Öffentlich-
keit ist gemäß § 22 Absatz 1 Satz 3 UVPG auf die Änderung 
der Unterlagen beschränkt. Die Äußerungsfrist endet 
einen Monat nach Ablauf der Frist für die Auslegung der 
Unterlagen. Mit Ablauf der Äußerungsfrist sind für das 
Verfahren über die Zulässigkeit des Vorhabens alle Äuße-
rungen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln 
beruhen, ausgeschlossen. Die Äußerungsfrist gilt auch für 
solche Einwendungen, die sich nicht auf die Umweltaus
wirkungen des Vorhabens beziehen (siehe oben).

Einwendungen, Stellungnahmen und Äußerungen sind 
demnach bis zum 1. August 2025 gemäß § 17a Absatz 4 

FStrG gegenüber der Anhörungs- und Planfeststellungsbe-
hörde der Behörde für Wirtschaft und Innovation, Alter 
Steinweg 4, 20459 Hamburg, abzugeben. Sie sollen elektro-
nisch übermittelt werden (E-Mail mit Angabe des Namens 
und der Anschrift sowie mit eingescannter Unterschrift an 
Planfeststellungsbehoerde@bwi.hamburg.de). Eine schrift-
liche Übermittlung ist ebenfalls möglich (Postanschrift 
siehe vorstehend). Maßgeblich für die Einhaltung der Frist 
ist das Datum des Eingangs. Der Eingang von Einwendun-
gen, Stellungnahmen und Äußerungen wird nicht bestätigt.

Der Ausschluss von Einwendungen, der Ausschluss von 
Stellungnahmen von Vereinigungen und der Ausschluss 
von Äußerungen zu den Umweltauswirkungen der Ände-
rungen des Plans durch Fristversäumnis beschränken sich 
auf dieses Planfeststellungsverfahren (§ 7 Absatz 4 in Ver-
bindung mit § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a und 
§ 7 Absatz 6 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes).

Bereits erhobene Einwendungen und Stellungnah-
men sowie Äußerungen zu den Umweltauswirkungen zu 
den ursprünglich ausgelegten Planunterlagen bleiben 
vollinhaltlich erhalten und müssen nicht wiederholt wer-
den. Sie bleiben weiterhin Bestandteil der Abwägung.

Bei Einwendungen, Stellungnahmen und Äußerungen, 
die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unter-
zeichnet oder in Form vervielfältigter, gleichlautender Texte 
eingereicht worden sind (gleichförmige Eingaben), gilt für 
das Planfeststellungsverfahren derjenige Unterzeichner als 
Vertreter der übrigen Unterzeichner, der darin mit seinem 
Namen, seinem Beruf und seiner Anschrift als Vertreter 
bezeichnet ist, soweit er nicht von den übrigen Unterzeich-
nern als Bevollmächtigter bestellt worden ist. Vertreter 
kann nur eine natürliche Person sein. Gleichförmige Einga-
ben, die die genannten Angaben nicht deutlich sichtbar auf 
jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite enthalten 
oder bei denen der Vertreter keine natürliche Person ist, 
können unberücksichtigt bleiben. Dasselbe gilt insoweit, 
als Unterzeichner ihren Namen oder ihre Anschrift nicht 
oder unleserlich angegeben haben (§ 17 HmbVwVfG).

Erörterungstermin/Online-Konsultation, 
Benachrichtigungen und Zustellungen

Nach § 17a Absatz 5 FStrG kann die Anhörungsbehörde 
auf eine Erörterung nach § 73 Absatz 6 HmbVwVfG und 
§ 18 Absatz 1 Satz 4 UVPG verzichten. Soll ein ausgelegter 
Plan geändert werden, so soll von der Erörterung im Sinne 
des § 73 Absatz 6 HmbVwVfG und des § 18 Absatz 1 Satz 4 
UVPG abgesehen werden.

Findet ein Erörterungstermin statt, wird die Anhö-
rungs- und Planfeststellungsbehörde nach Ablauf der Ein-
wendungs-, Stellungnahme- und Äußerungsfrist die recht-
zeitig gegen den Plan und dessen Änderungen erhobenen 
Einwendungen, die rechtzeitig abgegebenen Stellungnah-
men von Vereinigungen nach § 73 Absatz 4 Satz 5 HmbVw-
VfG, die rechtzeitig eingereichten Äußerungen im Sinne 
von §§ 21 Absatz 1, 22 Absatz 1 UVPG sowie die Stellung-
nahmen der Behörden zu dem Plan und dessen Änderun-
gen mit der Vorhabenträgerin, den Behörden, den Betroffe-
nen sowie denjenigen, die Einwendungen erhoben, Stel-
lungnahmen abgegeben oder sich zu den Umweltauswir-
kungen des Vorhabens geäußert haben, erörtern. Der Erör-
terungstermin ist mindestens eine Woche vorher im Amt
lichen Anzeiger bekannt zu machen. Die Behörden, die 
Vorhabenträgerin und diejenigen, die Einwendungen erho-
ben, Stellungnahmen abgegeben oder sich zu den Umwelt
auswirkungen des Vorhabens und dessen Änderungen geäu-
ßert haben, werden von dem Erörterungstermin benach-
richtigt.
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Die Teilnahme am Erörterungstermin ist freigestellt. Bei 
Ausbleiben eines Beteiligten im Erörterungstermin kann 
auch ohne ihn verhandelt werden. Die Vertretung durch 
einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung 
ist durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen.

Sind außer der Benachrichtigung der Behörden und der 
Vorhabenträgerin mehr als 50 Benachrichtigungen vom 
Erörterungstermin oder außer an die Vorhabenträgerin 
mehr als 50 Zustellungen des Planfeststellungsbeschlusses 
vorzunehmen,
a)	 können die Personen, die Einwendungen erhoben oder 

Äußerungen zu den Umweltauswirkungen eingereicht 
haben, oder die Vereinigungen, die Stellungnahmen 
abgegeben haben, von dem Erörterungstermin durch 
öffentliche Bekanntmachung benachrichtigt werden,

b)	 kann die Zustellung der Entscheidung über die Einwen-
dungen, Äußerungen und Stellungnahmen durch öffent-
liche Bekanntmachung ersetzt werden.

Die Bestimmungen des § 73 Absatz 3 Sätze 1 und 2 und 
Absätze 5 bis 7 HmbVwVfG über die Bekanntmachung der 
Auslegung, den Erörterungstermin und die Benachrichti-
gung vom Erörterungstermin gelten für die Äußerungen 
der betroffenen Öffentlichkeit nach §§ 18, 21, 22 Absatz 1 
UVPG entsprechend (§ 18 Absatz 1 Satz 4 UVPG).

Zudem kann gemäß § 17b Absatz 3 FStrG abweichend 
von § 74 Absatz 4, Absatz 5 und Absatz 6 Satz 2 Halbsatz 3 
HmbVwVfG und § 27 Absatz 1 Satz 1 UVPG die Zustellung, 
Auslegung und Bekanntmachung der Auslegung des 
Planfeststellungsbeschlusses dadurch erfolgen, dass die 
Entscheidung mit einer Rechtsbehelfsbelehrung und dem 
festgestellten Plan für zwei Wochen auf der Internetseite der 
Planfeststellungsbehörde veröffentlicht und der verfügende 
Teil des Planfeststellungsbeschlusses, die Rechtsbehelfsbe-
lehrung und ein Hinweis auf die Veröffentlichung auf der 
Internetseite der Planfeststellungsbehörde verbunden mit 
dem Hinweis auf leicht zu erreichende Zugangsmöglichkei-
ten zusätzlich in den örtlichen Tageszeitungen bekanntge-
macht wird, in deren Verbreitungsgebiet sich das Vorhaben 
voraussichtlich auswirken wird.

Aufwendungen, die durch die Einsichtnahme in die 
Planunterlagen, durch die Erhebung von Einwendungen, 
durch die Abgabe von Stellungnahmen, durch das Einrei-
chen von Äußerungen, durch die Teilnahme am Erörte-
rungstermin, durch die Hinzuziehung eines Beistands oder 
durch die Bestellung eines Vertreters entstehen, können 
nicht erstattet werden.

Veränderungssperre

Auf die Veränderungssperre gemäß § 9a FStrG wird hin-
gewiesen.

Sonstiges

Die Zugänglichmachung des Inhalts der in der vorlie-
genden Bekanntmachung enthaltenen Bekanntmachung 
nach §§ 19 Absatz 1, 22 Absatz 1 UVPG und der nach § 19 
Absatz 2 UVPG auszulegenden Unterlagen (siehe oben) 
erfolgen im UVP-Portal unter der Adresse

https://www.uvp-verbund.de/.

Hinsichtlich der Gewährleistung der Anforderungen 
der Datenschutz-Grundverordnung wird auf die Geltung 
der Datenschutzerklärung der Planfeststellungsbehörde der 
Behörde für Wirtschaft und Innovation verwiesen, einzu
sehen unter der Adresse

https://www.hamburg.de/bwi/dse.

Hamburg, den 21. Mai 2025

Die Behörde für Wirtschaft und Innovation
Amtl. Anz. S. 996

Beabsichtigung einer Widmung von 
Wegeflächen im Bezirk Wandsbek  

– Moorhof –
Es ist beabsichtigt, folgende Verfügung zu erlassen:

Nach § 8 in Verbindung mit § 6 des Hamburgischen 
Wegegesetzes in der Fassung vom 22. Januar 1974 (Hmb-
GVBl. S. 41, 83) mit Änderungen wird die im Bezirk 
Wandsbek, Gemarkung Poppenbüttel, Ortsteil 519, bele-
gene Eckabschrägung Moorhof (Flurstück 4533 [29 m²]), 
Höhe Haus Nummer 2 liegend, mit sofortiger Wirkung dem 
allgemeinen Verkehr gewidmet.

Der räumliche Geltungsbereich der Widmung ergibt 
sich aus dem Lageplan (gelb markierter Bereich), der 
Bestandteil dieser Verfügung ist.

Der Plan über den Verlauf der oben genannten Wege-
fläche liegt für die Dauer eines Monats während der Dienst-
stunden im Geschäftszimmer des Fachamtes Management 
des öffentlichen Raumes des Bezirksamtes Wandsbek, Am 
Alten Posthaus 2, Zimmer 214, 22041 Hamburg, zur Ein-
sicht für jedermann öffentlich aus. Während dieser Zeit 
können alle, deren Interessen durch die beabsichtigte Maß-
nahme berührt werden, Einwendungen schriftlich oder zu 
Protokoll des Managements des öffentlichen Raumes des 
Bezirksamtes Wandsbek vorbringen.

Nach Fristablauf erhobene Einwendungen werden nicht 
mehr berücksichtigt.

Hamburg, den 9. Mai 2025

Das Bezirksamt Wandsbek
Amtl. Anz. S. 998

Widmung von Wegeflächen im Bezirk 
Wandsbek – Bergstedter Alte Landstraße –

Nach § 8 in Verbindung mit § 6 des Hamburgischen 
Wegegesetzes in der Fassung vom 22. Januar 1974 (Hmb-
GVBl. S. 41, 83) mit Änderungen werden die im Bezirk 
Wandsbek, Gemarkung Bergstedt, Ortsteil 524, belegenen 
Verbreiterungsflächen Bergstedter Alte Landstraße (Flur-
stück 320 teilweise), Haus Nummer 7a gegenüberliegend 
sowie Ecke Volksdorfer Damm und Ecke Bergstedter 
Chaussee liegend, mit sofortiger Wirkung dem allgemeinen 
Verkehr gewidmet.

Die Verfügung der Widmung vom 11. November 1980 
wird aufgehoben.

Die urschriftliche Verfügung mit Lageplan kann beim 
Bezirksamt Wandsbek, Fachamt- Management des öffent-
lichen Raumes, Am Alten Posthaus 2, 22041 Hamburg, 
eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe beim Bezirksamt Wandsbek, Fachamt 
Management des öffentlichen Raumes, Am Alten Posthaus 
2, 22041 Hamburg, Widerspruch eingelegt werden.

Hamburg, den 9. Mai 2025

Das Bezirksamt Wandsbek
Amtl. Anz. S. 998
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Widmung von Wegeflächen im Bezirk 
Wandsbek – Im Regestall –

Nach § 8 in Verbindung mit § 6 des Hamburgischen 
Wegegesetzes in der Fassung vom 22. Januar 1974 (Hmb-
GVBl. S. 41, 83) mit Änderungen wird die im Bezirk 
Wandsbek, Gemarkung Volksdorf, Ortsteil 525, belegene 
Verbreiterungsfläche Im Regestall (Flurstück 451 teilweise), 
vor Haus Nummer 2 verlaufend, mit sofortiger Wirkung 
dem allgemeinen Verkehr gewidmet.

Die urschriftliche Verfügung mit Lageplan kann beim 
Bezirksamt Wandsbek, Fachamt Management des öffent-
lichen Raumes, Am Alten Posthaus 2, 22041 Hamburg, 
eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe beim Bezirksamt Wandsbek, Fach- 
amt Management des öffentlichen Raumes, Am Alten Post-
haus 2, 22041 Hamburg, Widerspruch eingelegt werden.

Hamburg, den 9. Mai 2025

Das Bezirksamt Wandsbek
Amtl. Anz. S. 999

Widmung von Wegeflächen im Bezirk 
Wandsbek – Raja-Ilinauk-Straße –

Nach § 6 des Hamburgischen Wegegesetzes in der Fas-
sung vom 22. Januar 1974 (HmbGVBl. S. 41, 83) mit Ände-
rungen werden die im Bezirk Wandsbek, Gemarkung Jen-
feld, Ortsteil 512, belegenen Wegeflächen Raja-Ilinauk-
Straße (Flurstücke 3413 [25 m²], 3660 (9 m²], 3662 [3 m²], 
3664 [5 m²], 3666 [5 m²], 3667 [1 m²] und 3810 [4890 m²]), 
vom Elfsaal abzweigend und nach etwa 110 m einen Wohn-
ring bildend, von dort etwa 175 m weiter bis zur Elsa-
Brändström-Straße verlaufend, mit sofortiger Wirkung dem 
allgemeinen Verkehr gewidmet.

Die Fläche ist laut Senatsbeschluss vom 2. November 
2016 Raja-Ilinauk-Straße benannt worden.

Die urschriftliche Verfügung mit Lageplan kann beim 
Bezirksamt Wandsbek, Fachamt Management des öffent-
lichen Raumes, Am Alten Posthaus 2, 22041 Hamburg, 
eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe beim Bezirksamt Wandsbek, Fach- 
amt Management des öffentlichen Raumes, Am Alten Post-
haus 2, 22041 Hamburg, Widerspruch eingelegt werden.

Hamburg, den 9. Mai 2025

Das Bezirksamt Wandsbek
Amtl. Anz. S. 999

Widmung von Wegeflächen im Bezirk 
Wandsbek – Streekweg –

Nach § 6 des Hamburgischen Wegegesetzes in der Fas-
sung vom 22. Januar 1974 (HmbGVBl. S. 41, 83) mit Ände-
rungen wird die im Bezirk Wandsbek, Gemarkung Volks-
dorf, Ortsteil 525, belegene Wegefläche Streekweg (Flur-
stück 8258 teilweise), von Wietreie bis Rögenweg verlau-
fend, mit sofortiger Wirkung dem allgemeinen Verkehr 
gewidmet.

Nach § 8 in Verbindung mit § 6 des Hamburgischen 
Wegegesetzes in der Fassung vom 22. Januar 1974 (Hmb-
GVBl. S. 41, 83) mit Änderungen werden die im Bezirk 
Wandsbek, Gemarkungen Volksdorf und Bergstedt, Orts-
teile 524 und 525, belegenen Verbreiterungsflächen Streek-
weg (Flurstücke 8258 teilweise [etwa 40 m², ehemals 6108] 
und 2426 [1172 m²]), Ecke Volksdorfer Damm und neben 
dem Hundeübungsplatz liegend, mit sofortiger Wirkung 
dem allgemeinen Verkehr gewidmet.

Die urschriftliche Verfügung mit Lageplänen kann beim 
Bezirksamt Wandsbek, Fachamt Management des öffent-
lichen Raumes, Am Alten Posthaus 2, 22041 Hamburg, 
eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe beim Bezirksamt Wandsbek, Fach- 
amt Management des öffentlichen Raumes, Am Alten Post-
haus 2, 22041 Hamburg, Widerspruch eingelegt werden.

Hamburg, den 9. Mai 2025

Das Bezirksamt Wandsbek
Amtl. Anz. S. 999

Widmung von Wegeflächen im Bezirk 
Wandsbek – Volksdorfer Damm –

Nach § 8 in Verbindung mit § 6 des Hamburgischen 
Wegegesetzes in der Fassung vom 22. Januar 1974 (Hmb-
GVBl. S. 41, 83) mit Änderungen werden die im Bezirk 
Wandsbek, Gemarkungen Volksdorf und Bergstedt, Orts-
teile 524 und 525, belegenen Verbreiterungsflächen Volks-
dorfer Damm (Flurstücke 383, 1924, 1622 jeweils teilweise 
und 2425 [531 m²]), von Rögenweg bis Wohldorfer Damm 
verlaufend, mit sofortiger Wirkung dem allgemeinen Ver-
kehr gewidmet.

Die urschriftliche Verfügung mit Lageplänen kann beim 
Bezirksamt Wandsbek, Fachamt Management des öffent-
lichen Raumes, Am Alten Posthaus 2, 22041 Hamburg, 
eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe beim Bezirksamt Wandsbek, Fach- 
amt Management des öffentlichen Raumes, Am Alten Post-
haus 2, 22041 Hamburg, Widerspruch eingelegt werden.

Hamburg, den 9. Mai 2025

Das Bezirksamt Wandsbek
Amtl. Anz. S. 999

Widmung von Wegeflächen im Bezirk 
Wandsbek – Moorbekweg –

Nach § 8 in Verbindung mit § 6 des Hamburgischen 
Wegegesetzes in der Fassung vom 22. Januar 1974 (Hmb-
GVBl. S. 41, 83) mit Änderungen werden die im Bezirk 
Wandsbek, Gemarkung Volksdorf, Ortsteil 525, belegenen 
Eckabschrägungen Moorbekweg (Flurstücke 7989 und 317 
jeweils teilweise), Kreuzung Ahrensburger Weg liegend, 
mit sofortiger Wirkung dem allgemeinen Verkehr gewid-
met.

Die urschriftliche Verfügung mit Lageplan kann beim 
Bezirksamt Wandsbek, Fachamt Management des öffent-
lichen Raumes, Am Alten Posthaus 2, 22041 Hamburg, 
eingesehen werden.
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Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe beim Bezirksamt Wandsbek, Fach- 
amt Management des öffentlichen Raumes, Am Alten Post-
haus 2, 22041 Hamburg, Widerspruch eingelegt werden.

Hamburg, den 16. Mai 2025

Das Bezirksamt Wandsbek

Amtl. Anz. S. 999

Änderungen im Vollmachtsverzeichnis der 
Hamburg Port Authority, AöR

Stand: 10. März 2025/veröffentlicht am 1. April 2025/ 
Amtl. Anz. Nr. 26 S. 638

Änderungen mit Beschluss der Geschäftsführung der 
Hamburg Port Authority vom 9. Mai 2025

Ziffer 3.2.3 bis 150 T€

gestrichen Heisterhagen, Bettina

Ziffer 3.4 Vertretung in allen Rechtsangelegenheiten und 
gerichtliche Vertretung

gestrichen Senninger, Nina

Ziffer 3.4.1 Strafantragsbefugnis

gestrichen Werth, Anne-Mareike

Ziffer 3.5 Personalangelegenheiten

gestrichen Pigorsch, Max

neu aufgenommen Veller, Stephanie

3.11	 Fuhrparkmanagement

	 Die nachfolgend genannten Beschäftigten sind in 
Einzelvertretungsvollmacht berechtigt, die HPA im 
Rahmen einer Wertgrenze in Höhe von 150 T€ bei 
Willenserklärungen im Zusammenhang mit dem 
Fuhrparkmanagement und dem diesbezüglichen 
Abschluss und der Änderung von Leasing- und Miet-
verträgen sowie der verkehrsrechtlichen An- und 
Abmeldung von Fahrzeugen zu vertreten. Die Voll-
macht umfasst auch die Unterzeichnung behördlicher 
Anträge im Zusammenhang mit der Fuhrparkverwal-
tung. Für die verkehrsrechtliche An- und Abmeldung 
von Fahrzeugen sowie für die Stellung behördlicher 
Anträge können Untervollmachten erteilt werden.

Berechtigte

Hauptmann, Tatjana 

Hamburg, den 9. Mai 2025

Hamburg Port Authority

Geschäftsführung

Amtl. Anz. S. 1000

Duldung von Vorarbeiten zur 
Vorbereitung der Planung für die 

8-streifige Erweiterung der 
Bundesautobahn A 1 in der Freien und 

Hansestadt Hamburg
Abschnitt Süd – AD Süderelbe bis AS Harburg, VKE 

714.3,

Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch Die 
Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nord, beab-
sichtigt die 8-streifige Erweiterung der A 1 zwischen dem 
AD HH Südost und der Landesgrenze HH/NI in der Freien 
und Hansestadt Hamburg durchzuführen.

Die DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- 
und -bau GmbH, Zimmerstraße 54 in 10117 Berlin, wurde 
beauftragt, die 8-streifige Erweiterung der Bundesautobahn 
A 1 zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Erhö-
hung der Verkehrssicherheit weiter zu planen und zu bauen.

Um das Vorhaben ordnungsgemäß planen zu können, ist 
es notwendig, in der Zeit vom 01.07.2025 bis 31.07.2026 
Vorarbeiten durchzuführen und zwar:

Kampfmittelsondierungen zur Vorbereitung von CEF- 
Maßnahmen (Umweltplanerische Maßnahmen)

Betreten und Befahren der Grundstücke im Planungs-
raum zur Durchführung von
–	 Ortsbesichtigungen und Absteckungsarbeiten
–	 Einrichten der Baustellen
–	 Durchführen von Oberflächensondierungen
–	 Ggf. Durchführen von Erdarbeiten zur Freilegung und 

Identifizierung kampfmittelverdächtiger Objekte
–	 Räumen der Baustelle

Die Kampfmittelsondierungen erfolgen abschnittsweise 
in einer technisch logistisch sinnvollen Abfolge unter 
Berücksichtigung standörtlicher Besonderheiten. Dabei 
werden besonders schützenswerte Bereiche berücksichtigt. 
Die Tätigkeiten umfassen im Einzelnen:

(1) Oberflächensondierungen: Bei einer Oberflächen-
sondierung auf Kampfmittel werden die zu untersuchenden 
Kampfmittelverdachtsflächen entweder mit Hilfe einer 
Handsonde oder mit einem Sondierwagen mit mehreren 
Sonden systematisch abgegangen und dabei Messdaten zur 
späteren Auswertung aufgezeichnet. Die Sondierung erfolgt 
komplett von der Oberfläche ohne Eingriffe in den Boden. 
Die Fläche muss für die Sondierung zugänglich und begeh-
bar sein, so dass je nach Art des vorhandenen Aufwuchses 
ein Rückschnitt von Büschen oder ein Mähen von hohen 
Gräsern erforderlich werden kann.

(2) Erdarbeiten zur Freilegung und Identifizierung 
kampfmittelverdächtiger Objekte: Werden im Rahmen der 
Auswertung der aufgezeichneten Messwerte verdächtige 
Objekte im Boden festgestellt, für die ein Kampfmittelver-
dacht nicht ausgeschlossen werden kann, so werden diese 
im Anschluss freigelegt und identifiziert. Dies erfolgt je 
nach Tiefenlage des Objektes entweder im Handeinsatz 
oder mittels Erdbaugeräten, bspw. einem kettengetriebenen 
Hydraulikbagger. In Abhängigkeit von der Tiefenlage und 
dem angetroffenen Baugrund kann der Einsatz mobiler 
Verbauten zur Sicherung der Baugruben erforderlich wer-
den, bspw. wenn die Herstellung einer geböschten Bau-
grube aus Gründen der Tiefe oder mangelndem Arbeits-
raum nicht möglich ist. Bei den Arbeiten wird überwiegend 
kettengetriebene Erkundungstechnik eingesetzt. Nach 
Abschluss der Erdarbeiten werden die Baugruben ord-
nungsgemäß verfüllt und verdichtet und anschließend der 
ursprüngliche Geländezustand wiederhergestellt.
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Übersichtskarte des Erkundungsgebiets entlang der A1:

            Folgende Grundstücke sind betroffen:

            Planungsabschnitt Süd, Gemarkung Neuland

lfd. Nr. Flurstück Gemarkung Art der Maßnahme Anzahl/Menge

1 247 Neuland Zufahrt zu Sondierflächen

Oberflächensondierung 

ca. 2.200 m² (Nördlicher 
Abschnitt des Flurstücks)

2 248 Neuland Zufahrt zu Sondierflächen -

3 254 Neuland Oberflächensondierung ca. 4.600 m² (gesamtes 
Flurstück)

4 263 Neuland Oberflächensondierung ca. 6.800 m² (gesamtes 
Flurstück)

5 282 Neuland Oberflächensondierung ca. 1.000 m² (Südlicher 
Abschnitt des Flurstücks)

6 283 Neuland Oberflächensondierung ca. 5.500 m² (gesamtes 
Flurstück)

7 177 Neuland Oberflächensondierung ca. 14.000 m² (Anteile des 
Flurstücks unter Kampf-
mittelverdacht)

8 3057 Neuland Oberflächensondierung ca. 9.500 m² (Anteile des 
Flurstücks unter Kampf-
mittelverdacht)

            Planungsabschnitt Nord, Gemarkung Wilhelmsburg

lfd. Nr. Flurstück Gemarkung Art der Maßnahme Anzahl/Menge

9 3089 Wilhelmsburg Zufahrt zu Sondierflächen 
Oberflächensondierung

ca. 200 m² (westliches Ende 
des Flurstücks)

10 3078 Wilhelmsburg Oberflächensondierung ca. 13.000 m² (große Teile 
des Flurstücks)

11 5636 Wilhelmsburg Oberflächensondierung ca. 2.350 m² (in der 
östlichen Hälfte des 
Flurstücks)

12 5648 Wilhelmsburg Oberflächensondierung ca. 600 m² (drei Teilflächen 
des Flurstücks)
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13 5655 Wilhelmsburg Zufahrt zu Sondierflächen -

14 5753 Wilhelmsburg Oberflächensondierung ca. 200 m² (in der östlichen 
Hälfte des Flurstücks)

15 11361 Wilhelmsburg Zufahrt zu Sondierflächen -

16 11364 Wilhelmsburg Oberflächensondierung ca. 1.400 m² (im südlichen 
Bereich des Flurstücks)

17 13132 Wilhelmsburg Zufahrt zu Sondierflächen -

18 13134 Wilhelmsburg Zufahrt zu Sondierflächen -

Eine Beeinträchtigung des Verkehrs im öffentlichen 
Straßennetz ist lediglich in einem geringen Umfang zu 
erwarten. Außerhalb der Verkehrsflächen sind die Vorarbei-
ten mit geringfügiger Beeinträchtigung der Verfügbarkeit 
der Grundstücke verbunden.

Da die genannten Arbeiten im öffentlichen Interesse 
liegen, sind die betroffenen Grundstückseigentümer und 
sonstigen Nutzungsberechtigten nach § 16a Absatz 1 des 
Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) verpflichtet, die Durch-
führung dieser Arbeiten zu dulden. Die Arbeiten können 
auch durch Beauftragte der Straßenbauverwaltung durchge-
führt werden. Etwaige durch diese Vorarbeiten entstehende 
unmittelbare Vermögensnachteile werden in Geld entschä-
digt. Sollte eine Einigung über eine Entschädigung in Geld 
nicht erreicht werden können, setzt die zuständige Behörde 
auf Antrag die Entschädigung fest.

Durch die Vorarbeiten wird noch nicht über die Zulas-
sung und die Ausführung des geplanten Straßenbauvor
habens entschieden.

Auf Grund der Dringlichkeit des Vorhabens wird hier-
mit die sofortige Vollziehbarkeit angeordnet.

Begründung:

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung der o.a. Vor-
arbeiten erfolgt im öffentlichen Interesse gem. § 80 Abs. 2 
Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO).

Das Vorhaben des Baus der A 1 ist in den Bedarfsplan für 
die Bundesfernstraßen, der als Anlage dem Bundesfern
straßenausbaugesetz (FStrAbG) beigefügt ist, als Vorhaben 
des „vordringlichen Bedarfs“ aufgenommen worden. Es 
dient der Deckung eines gesetzlich durch § 1 FStrAbG fest-
gestellten Bedarfs.

Bei der Beurteilung der Dringlichkeit von Vorarbeiten 
hat weiterhin der in § 17e Abs. 2 FStrG geregelte Ausschluss 
der aufschiebenden Wirkung einer Anfechtungsklage gegen 
den Planfeststellungsbeschluss Beachtung zu finden.

Die Vorarbeiten sind erforderlich, um den Planungs
prozess zu Ende zu führen.

Im Vergleich zu dem öffentlichen Interesse an der baldi-
gen Durchführung der Vorarbeiten sind die unmittelbaren 
nachteiligen Auswirkungen der punktuellen Maßnahmen 
auf Ihren Grundstücken geringfügig und reparabel sowie 
vorübergehender Natur.

Aus diesem Grund muss Ihr Interesse, durch die auf-
schiebende Wirkung von Rechtsbehelfen eine Aufschie-
bung dieser Arbeiten zu erreichen, dem öffentlichen Inte
resse am Fortschreiten der Planung untergeordnet werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Duldungsverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei
Die Autobahn GmbH des Bundes, 
vertreten durch die Geschäftsführung, 
Niederlassung Nord, 
Heidenkampsweg 96-98, 20097 Hamburg,

erhoben werden.

Hamburg, den 30. Mai 2025

Die Autobahn GmbH des Bundes
Niederlassung Nord

Heidenkampsweg 96-98
20097 Hamburg

gez. Patrick Maiwald
Amtl. Anz. S. 1000
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Offenes Verfahren 

Verfahren: BJV 2025000754 – Rahmenvereinbarung über 
die Lieferung von Kaffee, Tee und einem Besprechungs-

paket aus Bio/Fairtrade Artikeln
Auftraggeber: Behörde für Justiz und Verbraucherschutz  

1)	 Bezeichnung und Anschrift der zur Angebotsabgabe 
auffordernden Stelle, der den Zuschlag erteilenden 
Stelle sowie der Stelle, bei der die Angebote oder Teil-
nahmeanträge einzureichen sind:
Behörde für Justiz und Verbraucherschutz
Suhrenkamp 100
22335 Hamburg
Deutschland
ausschreibungen@justiz.hamburg.de

2)	 Verfahrensart (§§ 8 ff. UVgO):
Offenes Verfahren (EU) [VgV]  

3)	 Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzu-
reichen sind (§ 38 UVgO):
Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge darf 
nur elektronisch erfolgen

4)	 Entfällt
5)	 Art der Leistung, Umfang der Leistung, sowie Ort der 

Leistungserbringung:
Rahmenvereinbarung über die Lieferung von Kaffee, 
Tee und einem Besprechungspaket aus Bio/Fairtrade 
Artikeln
Die Freie und Hansestadt Hamburg (FHH) – Behörde 
für Justiz- und Verbraucherschutz – als Auftraggeber 
beabsichtigt den Abschluss eines Vertrages über die 
Lieferung von Kaffee, Tee und einem Besprechungspa-
ket mit Bio und/oder fair gehandelten Artikeln, für den 
Zeitraum vom: 1. September 2025 bis 31. August 2027.
Ort der Leistungserbringung:
22335 Hamburg

6)	 Anzahl, Größe und Art der Lose bei Losaufteilung  
(§ 22 UVgO): 
Losweise Ausschreibung: Ja
Angebote können abgegeben werden für: Bieter kann 
für ein oder mehrere Lose anbieten Los-Nr. 1 Losname 
Los 1 – Kaffee
Beschreibung Aus den Losen 1 bis 2 dürfen lediglich 
die Bedarfsstellen der Einkaufskooperation abrufen. Es 
handelt sich um konventionelle, nicht Bio Artikel.
Wenn Sie einen Abschlag auf das Randsortiment anbie-
ten möchten, nutzen Sie hierfür bitte die Anlage I – 
Preise, Pos. 1.6 und geben diese in Prozent an.
Los-Nr. 2 Losname Los 2 – Tee�  
Beschreibung Aus den Losen 1 bis 2 dürfen lediglich 
die Bedarfsstellen der Einkaufskooperation abrufen. Es 
handelt sich um konventionelle, nicht Bio Artikel.
Wenn Sie einen Abschlag auf das Randsortiment anbie-
ten möchten, nutzen Sie hierfür bitte die Anlage I – 
Preise, Pos. 2.10 und geben diese in Prozent an.
Los-Nr. 3 Losname Los 3 – Kaffee – Bio und fair 
gehandelt�  
Beschreibung Ab Los 3 greift das sog. „Besprechungs-
paket“ (Los 3 bis 8).
Es handelt sich um bio und fair gehandelte Produkte.

Aus diesen Losen dürfen folgende Bedarfsstellen abru-
fen:

alle Dienststellen und Ämter der FHH gemäß Landes-
haushaltsordnung (LHO) sowie folgende Universitäten 
und Hochschulen:

–	 Universität Hamburg (UHH)

–	 Hochschule für Angewandte Wissenschaften Ham-
burg (HAW)

–	 HafenCity Universität Hamburg (HCU)

–	 Hochschule für bildende Künste Hamburg (HFBK)

Wenn Sie einen Abschlag auf das Randsortiment anbie-
ten möchten, nutzen Sie hierfür bitte die Anlage I – 
Preise, Pos. 3.6 und geben diese in Prozent an.

Los-Nr. 4 Losname Los 4 – Tee – Bio und fair gehandelt 
Beschreibung Ab Los 3 greift das sog. „Besprechungs-
paket“ (Los 3 bis 8).

Es handelt sich um bio und fair gehandelte Produkte.

Aus diesen Losen dürfen folgende Bedarfsstellen abru-
fen:

alle Dienststellen und Ämter der FHH gemäß Landes-
haushaltsordnung (LHO) sowie folgende Universitäten 
und Hochschulen:

–	 Universität Hamburg (UHH)

–	 Hochschule für Angewandte Wissenschaften Ham-
burg (HAW)

–	 HafenCity Universität Hamburg (HCU)

–	 Hochschule für bildende Künste Hamburg (HFBK)

Wenn Sie einen Abschlag auf das Randsortiment anbie-
ten möchten, nutzen Sie hierfür bitte die Anlage I – 
Preise, Pos. 4.7 und geben diese in Prozent an.

Los-Nr. 5 Losname Los 5 – Milch, Kaffeesahne und 
Zucker – Bio und fair gehandelt�  
Beschreibung Ab Los 3 greift das sog. „Besprechungs-
paket“ (Los 3 bis 8).

Es handelt sich um bio und fair gehandelte Produkte.

Aus diesen Losen dürfen folgende Bedarfsstellen abru-
fen:

alle Dienststellen und Ämter der FHH gemäß Landes-
haushaltsordnung (LHO) sowie folgende Universitäten 
und Hochschulen:

–	 Universität Hamburg (UHH)

–	 Hochschule für Angewandte Wissenschaften Ham-
burg (HAW)

–	 HafenCity Universität Hamburg (HCU)

–	 Hochschule für bildende Künste Hamburg (HFBK)

Wenn Sie einen Abschlag auf das Randsortiment anbie-
ten möchten, nutzen Sie hierfür bitte die Anlage I – 
Preise, Pos. 5.7 und geben diese in Prozent an.

Los-Nr. 6 Losname Los 6 – Gebäck – Bio und fair 
gehandelt�  
Beschreibung Ab Los 3 greift das sog. „Besprechungs-
paket“ (Los 3 bis 8).

Es handelt sich um bio und fair gehandelte Produkte.

Aus diesen Losen dürfen folgende Bedarfsstellen abru-
fen:

ANZEIGENTEIL
Behördliche Mitteilungen
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alle Dienststellen und Ämter der FHH gemäß Landes-
haushaltsordnung (LHO) sowie folgende Universitäten 
und Hochschulen:

–	 Universität Hamburg (UHH)

–	 Hochschule für Angewandte Wissenschaften Ham-
burg (HAW)

–	 HafenCity Universität Hamburg (HCU)

–	 Hochschule für bildende Künste Hamburg (HFBK)

Wenn Sie einen Abschlag auf das Randsortiment anbie-
ten möchten, nutzen Sie hierfür bitte die Anlage I – 
Preise, Pos. 6.6 und geben diese in Prozent an.

Los-Nr. 7 Losname Los 7 – Säfte – Bio und fair gehan-
delt�  
Beschreibung Ab Los 3 greift das sog. „Besprechungs-
paket“ (Los 3 bis 8).

Es handelt sich um bio und fair gehandelte Produkte.

Aus diesen Losen dürfen folgende Bedarfsstellen abru-
fen:

alle Dienststellen und Ämter der FHH gemäß Landes-
haushaltsordnung (LHO) sowie folgende Universitäten 
und Hochschulen:

–	 Universität Hamburg (UHH)

–	 Hochschule für Angewandte Wissenschaften Ham-
burg (HAW)

–	 HafenCity Universität Hamburg (HCU)

–	 Hochschule für bildende Künste Hamburg (HFBK)

Wenn Sie einen Abschlag auf das Randsortiment anbie-
ten möchten, nutzen Sie hierfür bitte die Anlage I – 
Preise, Pos. 7.5 und geben diese in Prozent an.

Los-Nr. 8 Losname Los 8 – Kaffeefilter – FSC zertifi-
ziert�  
Beschreibung Ab Los 3 greift das sog. „Besprechungs-
paket“ (Los 3 bis 8).

Es handelt sich um bio und fair gehandelte Produkte.

Aus diesen Losen dürfen folgende Bedarfsstellen abru-
fen:

alle Dienststellen und Ämter der FHH gemäß Landes-
haushaltsordnung (LHO) sowie folgende Universitäten 
und Hochschulen:

–	 Universität Hamburg (UHH)

–	 Hochschule für Angewandte Wissenschaften Ham-
burg (HAW)

–	 HafenCity Universität Hamburg (HCU)

–	 Hochschule für bildende Künste Hamburg (HFBK)

Wenn Sie einen Abschlag auf das Randsortiment anbie-
ten möchten, nutzen Sie hierfür bitte die Anlage I – 
Preise, Pos. 8.3 und geben diese in Prozent an.

Los-Nr. 9 Losname Los 9 – Lieferung�  
Beschreibung Bei diesem Los geben Sie bitte (falls rele-
vant) entweder einen Mindestbestellwert und/oder Lie-
ferkosten an. Dies gilt dann für alle von dem Bieter 
angebotenen Lose.

Sollten Sie dieses Los bzw. die Positionen nicht ausfül-
len, gehen wir davon aus, dass Sie weder einen Min-
destbestellwert noch Lieferkosten verlangen.

7)	 Zulassung von Nebenangeboten (§ 25 UVgO):

Nebenangebote sind nicht zugelassen

8)	 Entfällt

9)	 Elektronische Adresse, unter der die Vergabeunter
lagen abgerufen werden können oder die Bezeichnung 

und die Anschrift der Stelle, die die Vergabeunterlagen 
abgibt oder bei der sie eingesehen werden können:

https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/ 
evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/ 

77e0b766-d6de-4672-9feb-f5ea2dcc2c36 

10)	 Ende der Teilnahme- oder Angebotsfrist und Ende der 
Bindefrist:

Teilnahme- oder Angebotsfrist:�  
10. Juni 2025, 11.00 Uhr 
Bindefrist: 31. August 2025

11)	 Entfällt

12)	 Entfällt

13)	 Entfällt 

14)	 Zuschlagskriterien, sofern nicht in den Vergabeunterla-
gen genannt (§ 43 UVgO):

Wirtschaftlichstes Angebot:�  
Freie Verhältniswahl Preis/Leistung 
Preis-/Leistungsverhältnis (%): 80/20 

Hamburg, den 26. Mai 2025

Die Behörde für Justiz und Verbraucherschutz 619

Öffentliche Ausschreibung

Änderungsmitteilung

Helmut-Schmidt-Universität/Douaumont-Kaserne, 
Gebäude H2 -Ertüchtigung baulicher Brandschutz

– Erweiterte Rohbauarbeiten – Erneuerung von 
Brandschutztüren – 25 A 0126

BI-Code: D457787464

Ändern von Fristen und Datumsangaben�  
in der Bekanntmachung unter:

Punkt i)	

Beginn der Ausführung:	

Anstatt 24. KW 2024

muss es heißen 26. KW 2025

Fertigstellung der Leistung:

Anstatt 4. KW 2024

muss es heißen 6. KW 2025

Punkt o)	

Ablauf der Angebotsfrist:	

Anstatt 27. Mai 2025; 9.00 Uhr

muss es heißen 10. Juni 2025; 9.00 Uhr

Ablauf der Bindefrist:

Anstatt 24. Juni 2025

muss es heißen 8. Juli 2025

Punkt s)

Eröffnungstermin:

Anstatt 27. Mai 2025; 9.00 Uhr

muss es heißen 10. Juni 2025; 9.00 Uhr

Hamburg, den 26. Mai 2025

Die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 
– Bundesbauabteilung – 620
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Öffentliche Ausschreibung
a)	 Behörde für Umwelt, Klima, Energie 

und Agrarwirtschaft Neuenfelder Straße 19 
21109 Hamburg 
Deutschland 
+49 40428402659 
+49 40427940026 
beschaffungsstelle@bsw.hamburg.de

b)	 Öffentliche Ausschreibung [VOB]
c)	 Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge darf 

nur elektronisch erfolgen
d)	 Bauleistung
e)	 21109 Hamburg Georgswerder
f)	 Art und Umfang der Leistung:
	 Maßnahme: Rahmenvereinbarung f. Bohr-, Sondier- u. 

Messstellenarb. a. kontamin. Standorten
	 Leistung:   Rahmenvereinbarung f. Bohr-, Sondier- u. 

Messstellenarb. a. kontamin. Standorten
	 Vergabe-Nr.:   BUKEA ÖA-W1-405-25
	 Rahmenvereinbarung f. Bohr-,Sondier- u. Messstellen-

arb. a. kontamin. Standorten
	 Im Rahmen von Maßnahmen zur Erkundung oder auf 

mit wassergefährdenden Stoffen kontaminierten Flä-
chen (Altlasten) sind regelmäßig Bohr-, Messstellen-
bauarbeiten und Kleinrammbohrungen durchzufüh-
ren. Hierzu gehört auch die repräsentative Entnahme 
von Bodenproben zur Feststellung von anthropogenen 
Einflüssen. Die gesamten Arbeiten müssen unter Be
rücksichtigung der Hamburger Hydrogeologie, Hydro-
chemie und Geohydraulik unter Beachtung der gesetz-
lich vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen für 
Gefahrstoffe durchgeführt werden. Zusätzlich können 
Kleinrammbohrungen ohne besonderen Arbeitsschutz 
für Baugrunduntersuchungen beauftragt werden. 
Darüber hinaus unterhält der hydrologische Landes-
dienst bei W11 ein flächendeckendes Messnetz mit 
698 Grundwassermessstellen zur Überwachung des 
Hamburger Grundwassers. Die Grundwassermessstel-
len unterliegen natürlichen Alterungsprozessen und 
müssen regelmäßig ersetzt werden.

g)	 Entfällt
h)	 Entfällt
i)	 Vom 1. September 2025 bis 31. August 2027
	 Mit zweimaliger Option von 1 jähriger Verlängerung.
j)	 Nebenangebote sind nicht zugelassen
k)	 Mehrere Hauptangebote sind nicht zulässig
l)	 Die Auftragsunterlagen stehen gebührenfrei zur Verfü-

gung unter:
https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/ 

evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/ 
subproject/bf77907c-4c2e-474c-8706-95d3be1e5186

Fragen und Antworten während des Verfahrens werden 
ebenfalls auf der Ausschreibungsplattform bekannt 
gemacht; ein Versand per E-Mail ist nicht möglich.

m)	 Entfällt
n)	 Der Teilnahmeantrag ist nach Maßgabe der lit. c) im 

verschlossenen Umschlag (bzw. elektronisch) mit kor-
rekter Auftragsbezeichnung des Auftraggebers einzu-
reichen.

	 Der Teilnahmeantrag muss etwaige durch Nachunter-
nehmer auszuführende Leistungen angeben. Auf 
gesondertes Verlangen sind dazu Nachweise und Anga-
ben zum von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt 
vorzulegen.

o)	 12. Juni 2025, 9.00 Uhr 
24. Juli 2025

p)	 Elektronische Angebote sind einzureichen unter:
„https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/ 

evergabe.bieter/eva/supplierportal/fhh/tabs/home“
q)	 Deutsch
r)	 Wirtschaftlichstes Angebot:�  

UfAB 2018: Erweiterte Richtwertmethode 
Schwankung (%): 0 
Entscheidungskriterium: Leistung

s)	 Aufgrund ausschließlich elektronisch zugelassener 
Angebote sind Anwesende bei der Eröffnung nicht zu 
gelassen.

t)	 siehe Vergabeunterlagen
u)	 siehe Vergabeunterlagen
v)	 Die Rechtsform der Bietergemeinschaft nach der Auf-

tragserteilung muss eine gesamtschuldnerisch haftende 
Arbeitsgemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter 
sein.

w)	 Präqualifizierte Unternehmen führen den Eignungs-
nachweis durch ihren Eintrag in die Liste des „Vereins 
für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V.“ (sog. 
Präqualifikationsverzeichnis).
Beim Einsatz von Nachunternehmern ist auf gesonder-
tes Verlangen deren Präqualifikation nachzuweisen.
Nicht Präqualifizierte Unternehmen haben als vor-
läufigen Eignungsnachweis bestimmte Eigenerklärun-
gen auf dem gesonderten Formblatt „Eignung“ der 
Vergabeunterlagen abzugeben. Von den Bietern der 
engeren Wahl sind die Eigenerklärungen auf Verlangen 
durch (ggf. deutschsprachig übersetzte) Bescheinigun-
gen zu bestätigen.
Darüber hinaus sind zum Nachweis der Eignung wei-
tere Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A im Wege eines 
Einzelnachweises zu machen. Die Angaben zu einzel-
nen Eignungsnachweisen sind dem Formblatt Eignung 
(Anlage 6-030) den Vergabeunterlagen zu entnehmen.
–	 Nachweis Betriebs-/Berufshaftpflichtversicherung
–	 Nachweis Register gemäß § 10 Abs. 2 Kampfmit-

telVO
–	 Zertifizierung DVGW-Arbeitsblatt W120-1

x)	 Behörde für Umwelt, Klima, Energie 
und Agrarwirtschaft 
Amt für Zentrale Aufgaben, Recht und Beteiligungen 
Amtsleitung (ZRL) 
Neuenfelder Straße 19

Hamburg, den 19. Mai 2025

Die Behörde für Umwelt, Klima, Energie 
und Agrarwirtschaft 621

Offenes Verfahren

Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg 
unter dem Dach von Bildungsbau Hamburg
Vergabenummer: SBH VOB OV 226-25 SW
Verfahrensart: Offenes Verfahren (EU)
Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Neubau 3,5 zügiges Bille-Gymnasium 
Billwerder Straße 31 in 21033 Hamburg
Bauauftrag: Billwerder Straße 31 – Profilbauverglasung
Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 92.000,– Euro
Ausführungsfrist voraussichtlich: 
voraussichtlicher Ausführungszeitraum: 
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Beginn ca. Oktober 2025; 
Fertigstellung ca. April 2026

Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
13. Juni 2025, 10.00 Uhr

Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.

Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de

Die Bekanntmachung finden Sie auf der Zentralen Veröf-
fentlichungsplattform unter:	  
https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/	  
ausschreibungen

Hinter dem Wort „Bieterportal“ sind die Vergabeunterlagen 
für die hier ausgeschriebene Leistung zum Download kos-
tenfrei hinterlegt.

Über das Bieterportal gelangen Sie auch in die elektroni-
sche Vergabe. Nach Anmeldung im Bieterportal können Sie 
Ihr Angebot rein elektronisch abgeben.

Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen und Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per E-Mail und können Ihr Angebot nicht unter-
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen.

Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post oder 
E-Mail.

Die Bekanntmachung sowie die „Fragen und Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home-
page von SBH | Schulbau Hamburg unter:	  
https://schulbau.hamburg

Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 14. Mai 2025

Die Finanzbehörde 622

Offenes Verfahren

Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg 
unter dem Dach von Bildungsbau Hamburg

Vergabenummer: SBH VOB OV 128-25 AS

Verfahrensart: Offenes Verfahren (EU)

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Neubau Einfeldhalle 
Lerchenfeld 10 in 22081 Hamburg

Bauauftrag: Lerchenfeld 10 – Fliesen

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 61.000,– Euro

Ausführungsfrist voraussichtlich: 
voraussichtlicher Ausführungszeitraum: 
Beginn ca. August 2025; 
Fertigstellung ca. September 2025

Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
13. Juni 2025, 10.00 Uhr

Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.

Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de

Die Bekanntmachung finden Sie auf der Zentralen Veröf-
fentlichungsplattform unter:	  
https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/	  
ausschreibungen
Hinter dem Wort „Bieterportal“ sind die Vergabeunterlagen 
für die hier ausgeschriebene Leistung zum Download kos-
tenfrei hinterlegt.
Über das Bieterportal gelangen Sie auch in die elektroni-
sche Vergabe. Nach Anmeldung im Bieterportal können Sie 
Ihr Angebot rein elektronisch abgeben.
Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen und Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per E-Mail und können Ihr Angebot nicht unter-
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen.
Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post oder 
E-Mail.
Die Bekanntmachung sowie die „Fragen und Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home-
page von SBH | Schulbau Hamburg unter:	  
https://schulbau.hamburg
Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 14. Mai 2025

Die Finanzbehörde 623

Offenes Verfahren

Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg 
unter dem Dach von Bildungsbau Hamburg
Vergabenummer: SBH VOB OV 158-25 SW
Verfahrensart: Offenes Verfahren (EU)
Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Sanierung eines Klassenhauses 
Genslerstraße 33 in 22307 Hamburg
Bauauftrag: Genslerstraße 33 – Metallbau Türen
Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 333.000,– Euro
Ausführungsfrist voraussichtlich: 
voraussichtlicher Ausführungszeitraum: 
Beginn ca. Juli 2025; 
Fertigstellung ca. März 2026
Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
13. Juni 2025, 10.00 Uhr
Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.
Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de
Die Bekanntmachung finden Sie auf der Zentralen Veröf-
fentlichungsplattform unter:	  
https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/	  
ausschreibungen
Hinter dem Wort „Bieterportal“ sind die Vergabeunterlagen 
für die hier ausgeschriebene Leistung zum Download kos-
tenfrei hinterlegt.
Über das Bieterportal gelangen Sie auch in die elektroni-
sche Vergabe. Nach Anmeldung im Bieterportal können Sie 
Ihr Angebot rein elektronisch abgeben.
Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen und Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
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direkt per E-Mail und können Ihr Angebot nicht unter-
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen.

Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post oder 
E-Mail.

Die Bekanntmachung sowie die „Fragen und Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home-
page von SBH | Schulbau Hamburg unter:	  
https://schulbau.hamburg

Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 14. Mai 2025

Die Finanzbehörde 624

Offenes Verfahren

Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg 
unter dem Dach von Bildungsbau Hamburg

Vergabenummer: SBH VOB OV 186-25 AS

Verfahrensart: Offenes Verfahren (EU)

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Neubau 3,5 zügiges Bille-Gymnasium 
Billwerder Straße 31 in 21033 Hamburg

Bauauftrag: Billwerder Straße 31 – Fliesen HKH

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 49.000,– Euro

Ausführungsfrist voraussichtlich: 
voraussichtlicher Ausführungszeitraum: 
Beginn ca. Januar 2026; 
Fertigstellung ca. März 2026

Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
13. Juni 2025, 10.00 Uhr

Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.

Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de

Die Bekanntmachung finden Sie auf der Zentralen Veröf-
fentlichungsplattform unter:	  
https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/	  
ausschreibungen

Hinter dem Wort „Bieterportal“ sind die Vergabeunterlagen 
für die hier ausgeschriebene Leistung zum Download kos-
tenfrei hinterlegt.

Über das Bieterportal gelangen Sie auch in die elektroni-
sche Vergabe. Nach Anmeldung im Bieterportal können Sie 
Ihr Angebot rein elektronisch abgeben.

Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen und Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per E-Mail und können Ihr Angebot nicht unter-
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen.

Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post oder 
E-Mail.

Die Bekanntmachung sowie die „Fragen und Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home-
page von SBH | Schulbau Hamburg unter:	  
https://schulbau.hamburg

Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 

die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 14. Mai 2025

Die Finanzbehörde 625

Offenes Verfahren

Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg 
unter dem Dach von Bildungsbau Hamburg
Vergabenummer: SBH VOB OV 194-25 CR
Verfahrensart: Offenes Verfahren (EU)
Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Sanierung eines Klassenhauses 
Genslerstraße 33 in 22307 Hamburg
Bauauftrag: Genslerstraße 33 – Dachdecker und Klempner
Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 918.000,– Euro
Ausführungsfrist voraussichtlich: 
voraussichtlicher Ausführungszeitraum: 
Beginn schnellstmöglich nach Beauftragung; 
Fertigstellung ca. Juli 2026
Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
13. Juni 2025, 10.00 Uhr
Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.
Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de
Die Bekanntmachung finden Sie auf der Zentralen Veröf-
fentlichungsplattform unter:	  
https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/	  
ausschreibungen
Hinter dem Wort „Bieterportal“ sind die Vergabeunterlagen 
für die hier ausgeschriebene Leistung zum Download kos-
tenfrei hinterlegt.
Über das Bieterportal gelangen Sie auch in die elektroni-
sche Vergabe. Nach Anmeldung im Bieterportal können Sie 
Ihr Angebot rein elektronisch abgeben.
Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen und Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per E-Mail und können Ihr Angebot nicht unter-
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen.
Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post oder 
E-Mail.
Die Bekanntmachung sowie die „Fragen und Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home-
page von SBH | Schulbau Hamburg unter:	  
https://schulbau.hamburg
Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 14. Mai 2025

Die Finanzbehörde 626

Verhandlungsverfahren

Vergabenummer: SBH VgV VV 072-25 AO
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren
Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
TA-Pool 3.0 Rahmenvereinbarung zur Ausführung von 
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Ingenieurleistungen für Schul- bzw. 
Bildungsstandorte und kommunale Immobilien in 7 Losen

– §§ 53 HOAI (TA) und §§ 41 HOAI (Ingenieurbauwerke)

Leistung:

Die Auftraggeber, der Landesbetrieb SBH | Schulbau 
Hamburg (SBH) sowie GMH | Gebäudemanagement Ham-
burg GmbH (GMH) – ein öffentliches Unternehmen der 
FHH – sind zuständig für den Bildungsbau und betreuen 
etwa die Hälfte der öffentlichen Gebäude des Bundeslandes 
Hamburg.

SBH hat die Aufgabe, die Schulen und schulnahe Immobi-
lien unter Berücksichtigung der schulischen Belange nach 
wirtschaftlichen Grundsätzen zu planen, zu bauen, zu 
unterhalten und zu bewirtschaften und die ca. 350 Schulen 
an die Behörde für Schule und Berufsbildung zu vermieten. 
Auf Grundlage des Schulentwicklungsplans (SEPL) und 
des für alle Schulen zur Verfügung stehenden Mietbudgets 
wurde der Rahmenplan Schulbau entwickelt. Zielstellun-
gen sind die Reduzierung der Investitions- und Instandhal-
tungs- sowie Bewirtschaftungskosten unter Einhaltung der 
Qualitäts- und Terminvorgaben im Lebenszyklus. Für die 
weiteren Gebäude gilt entsprechendes.

GMH betreut für die Freie und Hansestadt Hamburg 
diverse Schulen im Süden Hamburgs und weitere, unter-
schiedlichste Standorte. Die Bewirtschaftung der Liegen-
schaften umfasst auch bauliche Maßnahmen wie Instand-
setzung, Neu- und Umbau. Daraus resultiert eine ganzheit-
liche Betrachtung der wirtschaftlichen Zusammenhänge 
zwischen Bauinvestitions- und Betriebskosten.

Im Auftrag der Behörde für Wissenschaft, Forschung, 
Gleichstellung und Bezirke (BWFGB) hat GMH das Immo-
bilienmanagement zu den Hochschulgebäuden übernom-
men. Die Bestandsaufnahmen der in das Mieter-Vermie-
ter-Modell (MVM) zu überführendem Gebäude haben den 
Instandsetzungsbedarf je Objekt ermittelt. Als Teil der 
Instandsetzungsbedarfe wurden Sofortmaßnahmen heraus-
gearbeitet, die vordringlich der Verkehrssicherung und 
Gefahrenabwehr der Objekte dienen. Die dafür erforderli-
chen Leistungen vor Überführung in ein MVM bedingen

Projektmanagement-, Planungs- und Objektüberwachungs-
leistungen sowie die erforderlichen Bauleistungen.

Zudem wurde bei GMH die fachliche Kompetenz für den 
Bau und die Bewirtschaftung von Sportimmobilien gebün-
delt und damit für die Behörde für Inneres und Sport sowie 
die Hamburger Bezirksämter die Entwicklung unterschied-
lichster Sportinfrastruktur-Projekte übernommen.

SBH und GMH agieren sowohl als Realisierungsträger 
unmittelbar für die FHH als auch im Rahmen der beauf-
tragten Projektsteuerung im Namen und auf Rechnung 
Anderer der FHH (z. B. BWFGB). Aus der Zusammenfas-
sung von Bau und Bewirtschaftung resultiert in beiden 
Unternehmen eine nachhaltige und ganzheitliche Betrach-
tung der wirtschaftlichen Zusammenhänge zwischen 
Bauinvestitions- und Betriebskosten mit dem Ziel der wirt-
schaftlichen und CO²-sparenden Umsetzung der übertrage-
nen Leistungen. Übergeordnetes Projektziel ist die Sanie-
rung, der bedarfsgerechte Ausbau und der Betrieb der 
Hamburger Gebäude.

Der Hamburger Bildungsbau leistet einen aktiven Beitrag 
zum Klimaschutz. Die energetischen Standards sehen aktu-
ell Neubauten auf Effizienzgebäude 40-Niveau und Sanie-
rungen im Portfoliodurchschnitt der zu sanierenden 
Gebäude auf Effizienzgebäude 70-Niveau vor. Zur Versteti-
gung der Kernaufgaben des Baus und der Instandhaltung 
der schulischen wie kommunalen Gebäudes wird vorlie-
gend eine Rahmenvereinbarung beauftragt werden.

Ausgeschrieben wird eine Rahmenvereinbarung gem. § 21 
VgV über die Ausführung von Ingenieurleistungen nach 
§§ 53 HOAI (Technische Ausrüstung) und §§ 41 HOAI 
(Ingenieurbauwerke) in 7 Losen:

Los 1 HLS Instandsetzung mit einer Honorarsumme bis 
max. 30.000,– € netto

Los 2 ELT Instandsetzung mit einer Honorarsumme bis 
max. 30.000,– € netto

Los 3 HLS Sanierung mit einer Honorarsumme ab 
30.001,– € bis 400.000,– € netto

Los 4 ELT Sanierung mit einer Honorarsumme ab 
30.001,– € bis 400.000,– € netto

Los 5 HLS Neubau mit einer Honorarsumme ab 30.001,– € 
bis 400.000,– € netto

Los 6 ELT Neubau mit einer Honorarsumme ab 30.001,– € 
bis 400.000,– € netto

Los 7 Technische Anlagen in Außenanlagen mit unbe-
grenztem Honorarwert

Die nähere Beschreibung der Leistungen innerhalb der 
einzelnen Lose erfolgt unter Ziffer 5.

Die Laufzeit des Rahmenvertrages beträgt als Grundleis-
tung 2 Jahre. Die Laufzeit des Vertrags beginnt vorr. am 1. 
Januar 2026, mit zweimaliger Option auf Verlängerung um 
jeweils 1 Jahr. Sofern die Verlängerung erfolgen soll, erfolgt 
diese auf schriftliche Mitteilung durch die AG an die AN 
spätestens 3 Monate vor Ablauf der vorherigen Vertragslauf-
zeit. Die maximale Vertragslaufzeit innerhalb derer Pla-
nungsleistungen abgerufen werden können entspricht den 
o.g. Laufzeiten.

Das geschätzte Auftragsvolumen über alle Lose beläuft sich 
für den genannten Maximalzeitraum (inkl. Verlängerungs-
optionen) auf insgesamt ca. 89,9 Mio. EUR (netto).

Leistungsinhalte der einzelnen Lose entnehmen sie bitte 
den losweisen Kurzbeschreibungen.

Abrufberechtigt sind die Unternehmen SBH | Schulbau 
Hamburg und GMH | Gebäudemanagement Hamburg 
GmbH.

Die Vergabestelle lässt sich in der operativen Umsetzung 
dieses VgV-Verfahrens durch das büro luchterhandt & part-
ner, Hamburg unterstützen und beratend begleiten.

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 89.900.000,– Euro

Ausführungsfrist voraussichtlich: 
Die Laufzeit des Rahmenvertrages beträgt als 
Grundleistung 2 Jahre. Die Laufzeit des Vertrags

beginnt vorr. am 1. Januar .2026, mit zweimaliger Option 
auf Verlängerung um jeweils 1 Jahr.

Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge: 
17. Juni 2025 um 14.00 Uhr

Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de

Die Bekanntmachung sowie die Vergabeunterlagen und die 
„Fragen & Antworten“ finden Sie auf der Zentralen Ver
öffentlichungsplattform unter:�  
https://hamburg.de/lieferungen-und-leistungen/

Hinter dem „LINK Bieterportal“ sind im Bieterportal die 
Vergabeunterlagen für die hier ausgeschriebene Leistung 
zum Download kostenfrei hinterlegt. Dort gelangen Sie 
auch in die elektronische Vergabe. Nach Registrierung im 
Bieterportal reichen Sie Ihre Bewerbung bitte rein elektro-
nisch ein. TEILNAHMEANTRÄGE UND ANGEBOTE 
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KÖNNEN AUSSCHLIESSLICH ELEKTRONISCH 
ABGEGEBEN WERDEN.

Ein Versand der „Fragen & Antworten“ per E-Mail erfolgt 
automatisch aus der elektronischen Vergabe, sofern Sie als 
Bewerber im Bieterportal registriert sind und als solcher 
angemeldet auf die Ausschreibung zugegriffen haben.

Die Bekanntmachung sowie die „Fragen & Antworten“ 
während des öffentlichen Teilnahmewettbewerbs finden Sie 
zudem auf der Homepage des Landesbetriebes SBH | Schul-
bau Hamburg unter:	  
https://schulbau.hamburg/ausschreibungen/.

Hamburg, den 14. Mai 2025

Die Finanzbehörde 627

Öffentliche Ausschreibung 

Verfahren: FB 2025000752 – Betriebsführung der 
Schwerölentnahmeanlage Haltermann

Auftraggeber: Finanzbehörde Hamburg 

1)	 Bezeichnung und Anschrift der zur Angebotsabgabe 
auffordernden Stelle, der den Zuschlag erteilenden 
Stelle sowie der Stelle, bei der die Angebote oder Teil-
nahmeanträge einzureichen sind:

Finanzbehörde Hamburg
Adolphsplatz 3-5 
20457 Hamburg 
Deutschland 
+49 40428231386 
+49 40427310686 
ausschreibungen@fb.hamburg.de

2)	 Verfahrensart (§§ 8 ff. UVgO)

Öffentliche Ausschreibung [UVgO]

3)	 Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzu-
reichen sind (§ 38 UVgO):

Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge darf 
nur elektronisch erfolgen.

Die Angebote sind in deutscher Sprache abzufassen.

4)	 Entfällt

5)	 Betriebsführung der Schwerölentnahmeanlage Halter-
mann

Die Freie und Hansestadt Hamburg (FHH) – Finanz-
behörde – als Auftraggeber (AG) beabsichtigt den 
Abschluss eines Vertrages über die Betriebsführung der 
Schwerölentnahmeanlage Haltermann. Dabei soll eine 
geeignete Fachfirma die genannten Anlagen 24 Stun-
den pro Tag ganzjährig, sowohl im Vor-Ort-Betrieb als 
auch im Fernüberwachungsbetrieb sowie im Bereit-
schaftsdienst betreiben.

Es handelt sich bei der Betreuung der Anlagen vor-
nehmlich um Tätigkeiten wie Überwachung zur 
Gewährleistung eines kontinuierlichen Betriebes mit-
tels visualisiertem Anlagenprozess, Instandhaltung der 
Anlagentechnik und -bauwerke, Störungsbeseitigung, 
Optimierung der Anlagentechnik und Betriebsweise 
sowie Durchführung von Wasserstandsmessungen und 
Probenahmen. Der AN übernimmt in eigener Verant-
wortung die Betriebsführung auf Grundlage der jeweils 
vorliegenden Wasserrechtlichen Erlaubnis-/Genehmi-
gungsbescheide sowie des Betriebshandbuches und ist 
verpflichtet, als Unternehmer alle einschlägigen und 
nach dem Stand der Technik geltenden Gesetze und 
Vorschriften zu beachten.

Der Auftrag wird als Gesamtauftrag vergeben.

Die Details der nachgefragten Leistung ergeben sich 
aus den beigefügten Vertragsunterlagen und der techni-
schen Leistungsbeschreibung.
Ort der Leistungserbringung: 21109 Hamburg 

6)	 Anzahl, Größe und Art der Lose bei Losaufteilung  
(§ 22 UVgO): 
Losweise Ausschreibung: Nein 

7)	 Zulassung von Nebenangeboten (§ 25 UVgO):
Nebenangebote sind nicht zugelassen

8)	 Ausführungsfrist(en):
Von: 1. August 2025 bis: 31. Juli 2029

9)	 Vergabeunterlagen (§§ 29, 21 UVgO): 
Die Vergabeunterlagen sind über die Veröffentli-
chungsplattform der Freien und Hansestadt Hamburg

https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/ 
evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/ 

dd03c042-ded0-445e-9cc9-2ecf238e6cee
elektronisch abrufbar.

10)	 Ende der Teilnahme- oder Angebotsfrist und Ende der 
Bindefrist:
Teilnahme- oder Angebotsfrist:�  
16. Juni 2025, 10.00 Uhr�  
Bindefrist: 31. Juli 2025 

11)	 Entfällt
12)	 Wesentliche Zahlungsbedingungen oder die Angabe 

der Unterlagen, in denen sie enthalten sind:
	 Siehe Leistungsbeschreibung
13)	 Zusätzlich sind folgende Unterlagen vorzulegen:
	 Siehe Vergabeunterlagen
14)	 Zuschlagskriterien, sofern nicht in den Vergabeunterla-

gen genannt (§ 43 UVgO):
Wirtschaftlichstes Angebot:�  
Freie Verhältniswahl Preis/Leistung 
Preis-/Leistungsverhältnis (%): 50/50

15)	 Bevorzugung von Werkstätten für behinderte Men-
schen und Inklusionsbetrieben:
Der Zuschlag wird auf ein Angebot eines bevorzugten 
Bieters (Werkstätten für behinderte Menschen, Inklu-
sionsbetriebe und anerkannte Blindenwerkstätten) 
erteilt, wenn es mindestens so wirtschaftlich ist, wie das 
ansonsten wirtschaftlichste Angebot eines anderen Bie-
ters. Bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der 
Angebote wird der von dem bevorzugten Bieter ange-
botene Preis mit einem Abschlag von 10 % berücksich-
tigt. Zur Errechnung dieses Abschlags muss bei einer 
Bietergemeinschaft angegeben werden, welcher Anteil 
am Gesamtangebot auf den bevorzugten Bieter entfällt. 
Die Eigenschaft als bevorzugter Bieter ist durch Vorlage 
der staatlichen Anerkennung nachzuweisen. Inklusi-
onsbetriebe können eine Eigenerklärung abgeben, in 
der das Vorliegen der Voraussetzungen des 
§ 215 SGB IX dargelegt wird.

Hamburg, den 15. Mai 2025

Die Finanzbehörde 628

Verhandlungsverfahren

Vergabenummer: SBH VgV VV 091-25 AO
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren
Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Neubau Multifunktionsgebäude für Klassenräume, 
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Mensa und Sporthalle an einer Grundschule 
am Standort Anna-Susanna-Stieg in Hamburg – 
Projektsteuerung und -leitung in Anlehnung an 
§§ 2 & 3 AHO Heft Nr. 9

Leistung:

SBH | Schulbau Hamburg hat die Aufgabe, die Schulimmo-
bilien unter Berücksichtigung der schulischen Belange 
nach wirtschaftlichen Grundsätzen zu planen, zu bauen, zu 
unterhalten und zu bewirtschaften und die ca. 350 Schulen 
an die Behörde für Schule und Berufsbildung zu vermieten. 
Die Schulimmobilien umfassen sämtliche für schulische 
Zwecke genutzten Grundstücke und Gebäude der staat
lichen und beruflichen Schulen. Die Grundstücksfläche 
aller allgemeinbildenden und beruflichen staatlichen Schu-
len beträgt etwa 9,1 Mio. m² und die Hauptnutzungsfläche 
etwa 3,1 Mio. m².

Im Rahmen dieser Tätigkeit wurde Schulbau Hamburg 
mit der Realisierung eines Erweiterungsbaus mit Klassen
räumen, Mensa und Sporthalle am Standort Anna-Susan-

na-Stieg 3 in Hamburg, beauftragt.

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 129.000,– Euro

Ausführungsfrist voraussichtlich: 
Vertragslaufzeit ca. 24 Monate.

Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge: 
13. Juni 2025 um 14.00 Uhr

Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de

Die Bekanntmachung sowie die Vergabeunterlagen und die 
„Fragen & Antworten“ finden Sie auf der Zentralen Veröf-
fentlichungsplattform unter:�  
https://hamburg.de/lieferungen-und-leistungen/

Hinter dem „LINK Bieterportal“ sind im Bieterportal die 
Vergabeunterlagen für die hier ausgeschriebene Leistung 
zum Download kostenfrei hinterlegt. Dort gelangen Sie 
auch in die elektronische Vergabe. Nach Registrierung im 
Bieterportal reichen Sie Ihre Bewerbung bitte rein elektro-
nisch ein. TEILNAHMEANTRÄGE UND ANGEBOTE 
KÖNNEN AUSSCHLIESSLICH ELEKTRONISCH 
ABGEGEBEN WERDEN.

Ein Versand der „Fragen & Antworten“ per E-Mail erfolgt 
automatisch aus der elektronischen Vergabe, sofern Sie als 
Bewerber im Bieterportal registriert sind und als solcher 
angemeldet auf die Ausschreibung zugegriffen haben.

Die Bekanntmachung sowie die „Fragen & Antworten“ 
während des öffentlichen

Teilnahmewettbewerbs finden Sie zudem auf der Homepage 
des Landesbetriebes SBH | Schulbau Hamburg unter:	  
https://schulbau.hamburg/ausschreibungen/.

Hamburg, den 15. Mai 2025

Die Finanzbehörde 629

Öffentliche Ausschreibung

Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg 
unter dem Dach von Bildungsbau Hamburg

Vergabenummer: SBH VOB ÖA 045-25 CR

Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Zubau Gemeinschafts-, Ganztagsflächen 
Eschenweg 1 in 22335 Hamburg

Bauauftrag: Eschenweg 1 – Technische Außenanlagen

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 185.000,– Euro

Ausführungsfrist voraussichtlich: 
voraussichtlicher Ausführungszeitraum: 
Beginn ca. August 2025; 
Fertigstellung ca. 3.Quartal 2026

Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
11. Juni 2025, 10.00 Uhr

Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.

Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de

Die Bekanntmachung finden Sie auf der Zentralen Veröf-
fentlichungsplattform unter:	  
https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/	  
ausschreibungen

Hinter dem Wort „Bieterportal“ sind die Vergabeunterlagen 
für die hier ausgeschriebene Leistung zum Download kos-
tenfrei hinterlegt.

Über das Bieterportal gelangen Sie auch in die elektroni-
sche Vergabe. Nach Anmeldung im Bieterportal können Sie 
Ihr Angebot rein elektronisch abgeben.

Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen und Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per E-Mail und können Ihr Angebot nicht unter-
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen.

Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post oder 
E-Mail.

Die Bekanntmachung sowie die „Fragen und Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home-
page von SBH | Schulbau Hamburg unter:	  
https://schulbau.hamburg

Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 15. Mai 2025

Die Finanzbehörde 630

Offenes Verfahren

Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg 
unter dem Dach von Bildungsbau Hamburg

Vergabenummer: SBH VOB OV 136-25 SW

Verfahrensart: Offenes Verfahren (EU)

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Neubau Multifunktionsgebäude 
Greifswalder Straße 40 in 20099 Hamburg

Bauauftrag: Greifswalder Straße 40 – Heizung

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 218.000,– Euro

Ausführungsfrist voraussichtlich: 
voraussichtlicher Ausführungszeitraum: 
Beginn ca. November 2025; 
Fertigstellung ca. März 2026

Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
17. Juni 2025, 10.00 Uhr

Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.
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Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de

Die Bekanntmachung finden Sie auf der Zentralen Veröf-
fentlichungsplattform unter:	  
https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/	  
ausschreibungen

Hinter dem Wort „Bieterportal“ sind die Vergabeunterlagen 
für die hier ausgeschriebene Leistung zum Download kos-
tenfrei hinterlegt.

Über das Bieterportal gelangen Sie auch in die elektroni-
sche Vergabe. Nach Anmeldung im Bieterportal können Sie 
Ihr Angebot rein elektronisch abgeben.

Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen und Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per E-Mail und können Ihr Angebot nicht unter-
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen.

Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post oder 
E-Mail.

Die Bekanntmachung sowie die „Fragen und Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home-
page von SBH | Schulbau Hamburg unter:	  
https://schulbau.hamburg

Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 15. Mai 2025

Die Finanzbehörde 631

Offenes Verfahren

Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg 
unter dem Dach von Bildungsbau Hamburg

Vergabenummer: SBH VOB OV 206-25 CR

Verfahrensart: Offenes Verfahren (EU)

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Neubau 3,5 zügiges Bille-Gymnasium 
Billwerder Straße 31 in 21033 Hamburg

Bauauftrag: Billwerder Straße 31 – Prallwand

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 45.000,– Euro

Ausführungsfrist voraussichtlich: 
voraussichtlicher Ausführungszeitraum: 
Beginn ca. Januar 2026; 
Fertigstellung ca. Februar 2026

Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
17. Juni 2025, 10.00 Uhr

Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.

Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de

Die Bekanntmachung finden Sie auf der Zentralen Veröf-
fentlichungsplattform unter:	  
https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/	  
ausschreibungen

Hinter dem Wort „Bieterportal“ sind die Vergabeunterlagen 
für die hier ausgeschriebene Leistung zum Download kos-
tenfrei hinterlegt.

Über das Bieterportal gelangen Sie auch in die elektroni-
sche Vergabe. Nach Anmeldung im Bieterportal können Sie 
Ihr Angebot rein elektronisch abgeben.

Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen und Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per E-Mail und können Ihr Angebot nicht unter-
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen.

Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post oder 
E-Mail.

Die Bekanntmachung sowie die „Fragen und Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home-
page von SBH | Schulbau Hamburg unter:	  
https://schulbau.hamburg

Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 15. Mai 2025

Die Finanzbehörde 632

Öffentliche Ausschreibung  

Verfahren: FB 2025000882 – Betrieb und Pflege einer 
Webseite und Engagement-Datenbank für die Freiwilli-

genagenturen des AKTIVOLI Landesnetzwerk e.V.

Auftraggeber: Finanzbehörde Hamburg 

1)	 Bezeichnung und Anschrift der zur Angebotsabgabe 
auffordernden Stelle, der den Zuschlag erteilenden 
Stelle sowie der Stelle, bei der die Angebote oder Teil-
nahmeanträge einzureichen sind:

Finanzbehörde Hamburg
Adolphsplatz 3-5 
20457 Hamburg 
Deutschland 
+49 40428231386 
+49 40427310686 
ausschreibungen@fb.hamburg.de

2)	 Verfahrensart (§§ 8 ff. UVgO)

Öffentliche Ausschreibung [UVgO] 

3)	 Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzu-
reichen sind (§ 38 UVgO):

Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge darf 
nur elektronisch erfolgen.

Die Angebote sind in deutscher Sprache abzufassen.

4)	 Entfällt

5)	 Die Freie und Hansestadt Hamburg (FHH) – Finanz-
behörde – als Auftraggeber (AG) beabsichtigt den 
Abschluss eines Vertrages für die Behörde für Gesund-
heit, Soziales und Integration (Sozialbehörde) über den 
Betrieb und die Pflege einer Webseite und Engage-
ment-Datenbank für die Freiwilligenagenturen des 
AKTIVOLI Landesnetzwerk e.V. ab dem 1. August 
2025.

Ort der Leistungserbringung:�  
22083 Adolph-Schönfelder-Straße 5 

6)	 Anzahl, Größe und Art der Lose bei Losaufteilung  
(§ 22 UVgO): 

Losweise Ausschreibung: Nein 

7)	 Zulassung von Nebenangeboten (§ 25 UVgO):

Nebenangebote sind nicht zugelassen
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8)	 Ausführungsfrist(en):
Vom 1. August 2025 bis 31. Juli 2028
Es gibt eine Verlängerungsoption von einem Jahr; 
maximal bis zum 31. Juli 2029, dieser verlängert sich, 
wenn nicht einer der Vertragspartner 6 Monate vor 
Ablauf des Vertrages schriftlich kündigt.

9)	 Vergabeunterlagen (§§ 29, 21 UVgO): 
Die Vergabeunterlagen sind über die Veröffentli-
chungsplattform der Freien und Hansestadt Hamburg

https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/ 
evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/ 

8b8c7ffe-1545-4ff4-8ed4-5045e6a2cc6f
elektronisch abrufbar.

10)	 Ende der Teilnahme- oder Angebotsfrist und Ende der 
Bindefrist:
Teilnahme- oder Angebotsfrist:�  
16. Juni 2025, 10.00 Uhr�  
Bindefrist: 31. August 2025

11)	 Höhe geforderter Sicherheitsleistungen (§ 21 Abs. 5 
UVgO):

	 Siehe Vergabeunterlagen
12)	 Entfällt 
13)	 Unterlagen zur Beurteilung der Eignung und des 

Nichtvorliegens von Ausschlussgründen:
	 Zusätzlich sind folgende Unterlagen vorzulegen:
	 siehe Vergabeunterlagen
14)	 Zuschlagskriterien, sofern nicht in den Vergabeunterla-

gen genannt (§ 43 UVgO):
Wirtschaftlichstes Angebot:�  
Freie Verhältniswahl Preis/Leistung 
Preis-/Leistungsverhältnis (%): 30/70

15)	 Bevorzugung von Werkstätten für behinderte Men-
schen und Inklusionsbetrieben:
Der Zuschlag wird auf ein Angebot eines bevorzugten 
Bieters (Werkstätten für behinderte Menschen, Inklu-
sionsbetriebe und anerkannte Blindenwerkstätten) 
erteilt, wenn es mindestens so wirtschaftlich ist, wie das 
ansonsten wirtschaftlichste Angebot eines anderen Bie-
ters. Bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der 
Angebote wird der von dem bevorzugten Bieter ange-
botene Preis mit einem Abschlag von 10 % berücksich-
tigt. Zur Errechnung dieses Abschlags muss bei einer 
Bietergemeinschaft angegeben werden, welcher Anteil 
am Gesamtangebot auf den bevorzugten Bieter entfällt. 
Die Eigenschaft als bevorzugter Bieter ist durch Vorlage 
der staatlichen Anerkennung nachzuweisen. Inklusi-
onsbetriebe können eine Eigenerklärung abgeben, in 
der das Vorliegen der Voraussetzungen des 
§ 215 SGB IX dargelegt wird.

Hamburg, den 19. Mai 2025

Die Finanzbehörde 633

Öffentliche Ausschreibung

Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg 
unter dem Dach von Bildungsbau Hamburg

Vergabenummer: SBH VOB ÖA 090-25 CR

Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Kellerwandsanierung- Gebäude 04 
Windmühlenweg 17 in 22607 Hamburg

Bauauftrag: Windmühlenweg 17 – erw. Rohbau

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 323.000,– Euro

Ausführungsfrist voraussichtlich: 
voraussichtlicher Ausführungszeitraum: 
Beginn ca. Juli 2025; 
Fertigstellung ca. November 2025

Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
11. Juni 2025, 10.00 Uhr

Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.

Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de

Die Bekanntmachung finden Sie auf der Zentralen Veröf-
fentlichungsplattform unter:	  
https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/	  
ausschreibungen

Hinter dem Wort „Bieterportal“ sind die Vergabeunterlagen 
für die hier ausgeschriebene Leistung zum Download kos-
tenfrei hinterlegt.

Über das Bieterportal gelangen Sie auch in die elektroni-
sche Vergabe. Nach Anmeldung im Bieterportal können Sie 
Ihr Angebot rein elektronisch abgeben.

Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen und Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per E-Mail und können Ihr Angebot nicht unter-
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen.

Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post oder 
E-Mail.

Die Bekanntmachung sowie die „Fragen und Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home-
page von SBH | Schulbau Hamburg unter:	  
https://schulbau.hamburg

Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 22. Mai 2025

Die Finanzbehörde 634

Öffentliche Ausschreibung 

a)	 Bezirksamt Hamburg-Mitte 
Caffamacherreihe 1-3 
20355 Hamburg 
Deutschland 
vergabestelle@hamburg-mitte.hamburg.de

b)	 Öffentliche Ausschreibung [VOB] 

c)	 Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge darf 
nur elektronisch erfolgen

d)	 Bauleistung

e)	 21107 Hamburg

f)	 Maßnahme: Verkehrsberuhigung Rotenhäuser Damm

Leistung: Verkehrsberuhigung Rotenhäuser Damm

Vergabe-Nr.: BAM VOB 45 Ö 2025

Verkehrsberuhigung Rotenhäuser Damm
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Straßenbau; ca. 160m langer Bauabschnitt. Vollausbau 
der Straße und überwiegend auch der Leistung/Erneu-
erung der Nebenflächen.

g)	 siehe Vergabeunterlagen
h)	 Entfällt
i)	 Vom 24. Juli 2025 bis: 30. Oktober 2025
j)	 Nebenangebote sind nicht zugelassen
k)	 Mehrere Hauptangebote sind zulässig
l)	 Die Auftragsunterlagen stehen gebührenfrei zur Verfü-

gung unter:
https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/ 

evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/
ea33a331-a502-497d-b127-69a2b1951d50 

Fragen und Antworten während des Verfahrens werden 
ebenfalls auf der Ausschreibungsplattform bekannt 
gemacht; ein Versand per E-Mail ist nicht möglich.

m)	 Siehe Vergabeunterlagen
n)	 Der Teilnahmeantrag ist nach Maßgabe der lit. c) im 

verschlossenen Umschlag (bzw. elektronisch) mit kor-
rekter Auftragsbezeichnung des Auftraggebers einzu-
reichen.
Der Teilnahmeantrag muss etwaige durch Nachunter-
nehmer auszuführende Leistungen angeben. Auf 
gesondertes Verlangen sind dazu Nachweise und Anga-
ben zum von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt 
vorzulegen.

o)	 13. Juni 2025, 11.00 Uhr 
14. Juli 2025

p)	 Elektronische Angebote sind einzureichen unter:
„http://www.bieterportal.hamburg.de“

q)	 Deutsch
r)	 Niedrigster Preis
s)	 Siehe Vergabeunterlagen
t)	 Siehe Vergabeunterlagen 
u)	 Siehe Vergabeunterlagen 
v)	 Die Rechtsform der Bietergemeinschaft nach der Auf-

tragserteilung muss eine gesamtschuldnerisch haftende 
Arbeitsgemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter 
sein.

w)	 Präqualifizierte Unternehmen führen den Eignungs-
nachweis durch ihren Eintrag in die Liste des „Vereins 
für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V.“ (sog. 
Präqualifikationsverzeichnis).
Beim Einsatz von Nachunternehmern ist auf gesonder-
tes Verlangen deren Präqualifikation nachzuweisen.
Nicht Präqualifizierte Unternehmen haben als vor-
läufigen Eignungsnachweis bestimmte Eigenerklärun-
gen auf dem gesonderten Formblatt „Eignung“ der 
Vergabeunterlagen abzugeben. Von den Bietern der 
engeren Wahl sind die Eigenerklärungen auf Verlangen 
durch (ggf. deutschsprachig übersetzte) Bescheinigun-
gen zu bestätigen.
Darüber hinaus sind zum Nachweis der Eignung wei-
tere Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A im Wege eines 
Einzelnachweises zu machen. Die Angaben zu einzel-
nen Eignungsnachweisen sind dem Formblatt „6-030 
Eignung“ den Vergabeunterlagen zu entnehmen.

x)	 Bezirksamt Hamburg-Mitte
	 Bezirksamt Hamburg-Mitte 

Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt 
Caffamacherreihe 1-3 
20355 Hamburg 

Tel.:+49 40428543430 
Fax:+49 40427901539 
https://www.hamburg.de/mitte

Hamburg, den 14. Mai 2025

Das Bezirksamt Hamburg-Mitte 635

Öffentliche Ausschreibung 
a)	 Bezirksamt Harburg

Harburger Rathausplatz 1
21073 Hamburg 
Deutschland 
+49 40115 
+49 40428712538 
bezirksamt@harburg.hamburg.de

b)	 Öffentliche Ausschreibung [VOB] 
c)	 Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge darf 

nur elektronisch erfolgen
d)	 Bauleistung
e)	 21073 Hamburg-Harburg
f)	 Maßnahme: Parkanlage Schwarzenberg 

Leistung: Kampfmittelsondierung nach 
Durchführung einer Oberflächensondierung
Vergabe-Nr.: BA-H VOB ÖA 35/2025
Kampfmittelsondierung nach Durchführung einer 
Oberflächensondierung
Im Rahmen der Maßnahme Sanierung Parkanlage 
Schwarzenberg soll für die Fläche des zukünftigen 
Spiel- und Aktionsbandes eine Kampfmittelsondie-
rung nach Durchführung einer Oberflächensondierung 
durchgeführt werden.
Ausgangssituation: nach Durchführung einer Kampf-
mittelsondierung (Oberflächensondierung) auf einer 
Teilfläche der Parkanlage Schwarzenberg (ca. 4.205 m²) 
verbleiben ca. 1.910 m² (ca. 45 %) der untersuchten Flä-
chenbereiche als kampfmittelverdächtig Verbleibender 
KM-Verdacht: mehrheitlich allg. Bombenblindgänger-
verdacht (1.879 m²), in Teilbereichen Verdacht auf ver-
grabene Kampfmittel (31 m²).
Zusätzlich soll eine Bergung von bereits ermittelten 
Anomaliepunkten durchgeführt werden.

g)	 Entfällt
h)	 Entfällt
i)	 Vom 21. Juli 2025 bis: 29. August 2025
j)	 Nebenangebote sind nicht zugelassen
k)	 Mehrere Hauptangebote sind zulässig
l)	 Die Auftragsunterlagen stehen gebührenfrei zur Verfü-

gung unter:
https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/ 

evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/ 
8ed96717-3dde-4f28-b623-9a1b4416d3a9

Fragen und Antworten während des Verfahrens werden 
ebenfalls auf der Ausschreibungsplattform bekannt 
gemacht; ein Versand per E-Mail ist nicht möglich.

m)	 Entfällt
n)	 Der Teilnahmeantrag ist nach Maßgabe der lit. c) im 

verschlossenen Umschlag (bzw. elektronisch) mit kor-
rekter Auftragsbezeichnung des Auftraggebers einzu-
reichen.
Der Teilnahmeantrag muss etwaige durch Nachunter-
nehmer auszuführende Leistungen angeben. Auf 
gesondertes Verlangen sind dazu Nachweise und Anga-
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ben zum von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt 
vorzulegen.

o)	 18. Juni 2025, 10.00 Uhr 
16. Juli 2025

p)	 Elektronische Angebote sind einzureichen unter: 
„https://bieterportal.hamburg.de“

q)	 Deutsch
r)	 Niedrigster Preis
s)	 18. Juni 2025, 10.00 Uhr
t)	 Entfällt
u)	 Entfällt
v)	 Die Rechtsform der Bietergemeinschaft nach der Auf-

tragserteilung muss eine gesamtschuldnerisch haftende 
Arbeitsgemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter 
sein.

w)	 Präqualifizierte Unternehmen führen den Eignungs-
nachweis durch ihren Eintrag in die Liste des „Vereins 
für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V.“ (sog. 
Präqualifikationsverzeichnis).
Beim Einsatz von Nachunternehmern ist auf gesonder-
tes Verlangen deren Präqualifikation nachzuweisen.

Nicht Präqualifizierte Unternehmen haben als vor-
läufigen Eignungsnachweis bestimmte Eigenerklärun-
gen auf dem gesonderten Formblatt „Eignung“ der 
Vergabeunterlagen abzugeben. Von den Bietern der 
engeren Wahl sind die Eigenerklärungen auf Verlangen 
durch (ggf. deutschsprachig übersetzte) Bescheinigun-
gen zu bestätigen.

Darüber hinaus sind zum Nachweis der Eignung wei-
tere Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A im Wege eines 
Einzelnachweises zu machen. Die Angaben zu einzel-
nen Eignungsnachweisen sind dem Formblatt „6-030 
Eignung“ den Vergabeunterlagen zu entnehmen.

x)	 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen

	 Bezirksamt Harburg, Dezernat Wirtschaft, Bauen und 
Umwelt
D4
Harburger Rathausplatz 4
21073 Hamburg

Hamburg, den 19. Mai 2025

Das Bezirksamt Harburg 636

Gerichtliche Mitteilungen

Terminsbestimmung:
71 K 68/23. Im Wege der Zwangs

vollstreckung soll am Dienstag, 12. Au
gust 2025, 9.30 Uhr, 224,  Sitzungssaal, 
Amtsgericht Hamburg, Caffamacher-
reihe 20, 20355 Hamburg, öffentlich 
versteigert werden:

Grundbucheintragung: Eingetragen 
im Grundbuch von Rotherbaum Mit
eigentumsanteil verbunden mit Sonder
eigentum ME-Anteil 113/1.000, Sonder
eigentums-Art Wohnung, SE-Nummer 
4, Blatt 6442 BV 1 an Grundstück 
Gemarkung Rotherbaum, Flurstück 
319, Wirtschaftsart und Lage Gebäude- 
und Freifläche, Wohnen, Anschrift 
Heimhuder Straße 13, 505 m².

Objektbeschreibung/Lage (laut An
gabe des Sachverständigen): Eigen
tumswohnung in einer Stadtvilla (Bj. 
1875) mit 7 Wohneineiten. Belegen im 
I. Obergeschoss gartenseitig. Wohnflä-
che etwa 81,5 m² verteilt auf 2 Zimmer, 
Küche, 2 Sanitärräume, Dachterrasse. 
Gehobene Ausstattung. Die Wohnung 
war im Besichtigungszeitpunkt vermie-
tet. Das Gebäude steht unter Denkmal-
schutz.

Verkehrswert: 815.000,– Euro.

Der Versteigerungsvermerk ist am 
15. April 2024 in das Grundbuch einge-
tragen worden.

Aufforderung:

Rechte, die zur Zeit der Eintragung 
des Versteigerungsvermerks aus dem 
Grundbuch nicht ersichtlich waren, 
sind spätestens im Versteigerungster-
min vor der Aufforderung zur Abgabe 
von Geboten anzumelden und, wenn 
der Gläubiger widerspricht, glaubhaft 
zu machen, widrigenfalls sie bei der 
Feststellung des geringsten Gebotes 
nicht berücksichtigt und bei der Vertei-
lung des Versteigerungserlöses dem 
Anspruch des Gläubigers und den übri-
gen Rechten nachgesetzt werden.

Wer ein Recht hat, das der Versteige-
rung des Grundstücks oder des nach 
§  55 ZVG mithaftenden Zubehörs ent-
gegensteht, wird aufgefordert, vor der 
Erteilung des Zuschlags die Aufhebung 
oder einstweilige Einstellung des Ver-
fahrens herbeizuführen, widrigenfalls 
für das Recht der Versteigerungserlös 
an die Stelle des versteigerten Gegen-
standes tritt.

Hamburg, den 30. Mai 2025

Das Amtsgericht, Abt. 71
637

Terminsbestimmung:
71 K 69/23. Im Wege der Zwangs-

vollstreckung soll am Dienstag, 19. Au
gust 2025, 9.30 Uhr, 224,  Sitzungssaal, 
Amtsgericht Hamburg, Caffamacher-
reihe 20, 20355 Hamburg, öffentlich 
versteigert werden:

Grundbucheintragung: Eingetragen 
im Grundbuch von Rotherbaum Mit
eigentumsanteil verbunden mit Sonder
eigentum ME-Anteil 170/1.000, Sonder
eigentums-Art Wohnung, SE-Nummer 
6, Blatt 6444 BV 1 an Grundstück 
Gemarkung Rotherbaum, Flurstück 
319, Wirtschaftsart und Lage Gebäude- 
und Freifläche, Wohnen, Anschrift 
Heimhuder Straße 13, 505 m².

Objektbeschreibung/Lage (laut An
gabe des Sachverständigen): Etagen-
wohnung (Bj. 2006) im Staffelgeschoss 
eines dreigeschossigen Wohnhauses 
(Bj. 1875); 3 Zimmer, Küche, 2 Sanitär-
räume, Dachterrasse. Wohnfläche etwa 
119 m², Ölzentralheizung.

Verkehrswert: 1.100.000,– Euro.

Der Versteigerungsvermerk ist am 
15. April 2024 in das Grundbuch einge-
tragen worden.
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Aufforderung:

Rechte, die zur Zeit der Eintragung 
des Versteigerungsvermerks aus dem 
Grundbuch nicht ersichtlich waren, 
sind spätestens im Versteigerungster-
min vor der Aufforderung zur Abgabe 
von Geboten anzumelden und, wenn 
der Gläubiger widerspricht, glaubhaft 
zu machen, widrigenfalls sie bei der 
Feststellung des geringsten Gebotes 
nicht berücksichtigt und bei der Vertei-
lung des Versteigerungserlöses dem 
Anspruch des Gläubigers und den übri-
gen Rechten nachgesetzt werden.

Wer ein Recht hat, das der Versteige-
rung des Grundstücks oder des nach 
§  55 ZVG mithaftenden Zubehörs ent-
gegensteht, wird aufgefordert, vor der 
Erteilung des Zuschlags die Aufhebung 
oder einstweilige Einstellung des Ver-
fahrens herbeizuführen, widrigenfalls 
für das Recht der Versteigerungserlös 
an die Stelle des versteigerten Gegen-
standes tritt.

Hamburg, den 30. Mai 2025

Das Amtsgericht, Abt. 71
638

Aufgebot
421 II 1/25 In dem Verfahren für 

Georg Holger Michaelis, geboren am 
27. April 1956, Kraueler Hauptdeich 59, 
21037 Hamburg – Antragsteller – 
erkennt das Amtsgericht Hamburg-Ber-
gedorf am 13. März 2025: Herr Georg 
Michaelis, Kraueler Hauptdeich 59, 
21037 Hamburg hat den Antrag auf 
Ausschluss unbekannter Grundpfand
rechtsgläubiger bei Gericht eingereicht.

Bei dem Grundpfandrecht handelt 
es sich um die im Grundbuch des Amts-
gerichts Amtsgericht Hamburg-Berge-
dorf. Gemarkung Neuengamme, Blatt 
878. Bezeichnung: Gebäude- und Frei
fläche, Land- und Forstwirtschaft, 
Landwirtschaftsfläche, Gartenland, in 
Abteilung III Nummer 2 eingetragene 
Hypothek zu 5.000,00 DM.

Eingetragener Grundpfandrechts-
gläubiger laut Grundbucheintrag: Herr 
Johann Heinrich Michaelis. Letzter 
bekannter Wohnsitz des Grundpfand
rechtsgläubigers: Wielinger Straße 12, 
82340 Feldafing. Der Grundpfand
rechtsgläubiger oder dessen Rechts-
nachfolger werden aufgefordert, seine/
ihre Rechte spätestens bis zu dem 14. 
Juli 2025 vor dem Amtsgericht Ham-
burg-Bergedorf anzumelden, da ansons-
ten seine/ihre Ausschließung der Gläu-
bigerrechte erfolgen und der Grund
stückseigentümer das Grundpfandrecht 
erwerben kann.

Hamburg, den 21. Mai 2025

Das Amtsgericht 
Hamburg-Bergedorf

Abteilung 420 639

Aufgebot
420 II 7/25. Herr Stefan Klühn, 

Ochsenwerder Norderdeich 122, 21037 
Hamburg, hat den Antrag auf Kraftlos
erklärung einer abhandengekommenen 
Urkunde bei Gericht eingereicht. Es 
handelt sich um den Grundschuldbrief 
über die im Grundbuch des Amtsge-
richts Hamburg-Bergedorf, Gemarkung 
Ochsenwerder, Blatt 730, in Abteilung 

III unter Nummer 4 eingetragene 
Grundschuld zu 200.000,– Euro mit 
15 % Zinsen jährlich. Eingetragener 
Berechtigter: Volksbank Raiffeisen-
bank eG, Itzehoe vormals Vierländer 
Volksbank eG, Hamburg. 

Der Inhaber des Grundschuld
briefes wird aufgefordert, seine Rechte 
spätestens bis zu dem 25. August 2025 
vor dem Amtsgericht Hamburg-Berge-
dorf anzumelden und die Urkunde vor-
zulegen, da ansonsten die Kraftlos
erklärung des Briefes erfolgen wird.

Hamburg, den 24. April 2025

Das Amtsgericht 
Hamburg-Bergedorf

Abteilung 420 640

Beschluss
709 VI 696/25. 1. Auf Antrag der 

Erben Thomas Jestädt, Birgit Namo-
witz, Michael Schramm und Holger 
Siebert wird die Verwaltung des Nach-
lasses von Brunhilde Seidel, geb. 
Lecour, geboren am 16. April 1945, 
verstorben am 25. Januar 2025, letzte 
Anschrift: Am Hegen 29, 22149 Ham-
burg, angeordnet.

2. Als Nachlassverwalter wird be
stellt: Frau Rechtsanwältin Alix Ulmer, 
Stresemannstraße 23, 22769 Hamburg.

Hamburg, den 19. Mai 2025

Das Amtsgericht 
Hamburg-Wandsbek

Abteilung 709 641
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Offenes Verfahren

Auftraggeber: 
GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH 
unter dem Dach von Bildungsbau Hamburg

Vergabenummer: GMH VOB OV 066-25 CR

Verfahrensart: Offenes Verfahren (EU)

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Zweigeschossiger Neubar Mensa und Einfeldhalle 
Ernst-Bergeest-Weg 54 in 21077 Hamburg

Bauauftrag: Ernst-Bergeest-Weg 54 – Heizung

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 533.000,– Euro

Ausführungsfrist voraussichtlich: 
voraussichtlicher Ausführungszeitraum: 
Beginn schnellstmöglich nach Beauftragung; 
Fertigstellung ca. November 2026

Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
13. Juni 2025, 10.00 Uhr

Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.

Kontaktstelle: 
GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH 
Einkauf/Vergabe 
Einkauf@gmh.hamburg.de

Die Bekanntmachung finden Sie auf der Zentralen Veröf-
fentlichungsplattform unter:	  

https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/	  
ausschreibungen

Hinter dem Wort „Bieterportal“ sind die Vergabeunterlagen 
für die hier ausgeschriebene Leistung zum Download kos-
tenfrei hinterlegt.

Über das Bieterportal gelangen Sie auch in die elektroni-
sche Vergabe. Nach Anmeldung im Bieterportal können Sie 
Ihr Angebot rein elektronisch abgeben.

Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Auskunftserteilung“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per E-Mail und können Ihr Angebot nicht unter-
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen.

Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post oder 
E-Mail.

Die Bekanntmachung sowie die „Auskunftserteilung“ wäh-
rend des Verfahrens finden Sie zudem auf der Homepage 
von GMH |Gebäudemanagement Hamburg GmbH unter: 
https://gmh-hamburg.de

Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 14. Mai 2025

GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH 642
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